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VorbemerkHng 

Das Ziel dieses Beitrags ist, aus dem konjunkturellen Verlauf der Entwicklung 
der BRD Erklärungsansätze für die Entstehung und Durchsetzung einiger 
grundlegender systemstabilisIerender Rechtsveränderungen herzuleiten; im 
Zentrum stehen die auf das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital bezogenen 
Rechtsveränderungen, vor allem die BAG-Rechtsprechung zum kollektiven 
ArbeItsrecht, daneben Stabilitätsgesetz und Notstandsgesetze. Die ökonomi­
sche Entwicklung der BRD verlief - wie diejenige jedes kapitalistischen Landes 
- von Anfang an in Zyklen, also periodischen Ausweitungen und Stockungen, 
die der Reproduktionsprozeß des Kapitals aus sich heraus - also ohne von 
außen wirkende Beeinflussung - hervorbringt. Es ist naheliegend anzunehmen, 

daß sich der zyklische ökonomische Entwicklungsprozeß auch in der Entwick­
lung derjenigen rechtlichen Materien niederschlägt, die für die Stabilisierung 
des Systems von wesentlicher Bedeutung SInd; zu diesen Materien gehört sicher­
lich die Regelung der kollektivrechtlichen Beziehungen zwischen Lohnarbeit 
und Kapital, so wie sie sich in der BRD hauptsächlich in der Rechtsprechung des 
BAG niedergeschlagen hat. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns mit dem 

Zusammenhang zwischen zyklischer ökonomischer Entwicklung und kollekti­

ver Arbeitsrechtsprechung in der BRD. 
Wir sind uns der Vorläufigkeit und einer gewissen Einseitigkeit unseres Erklä­
rungsansatzes bewußt. Die konjunkturelle Entwicklung ist eine wesentliche 

Determinante der Entwicklung kollektiven Arbeitsrechts. Die konjunkturell 

bedingte ökonomische Stabilität oder Instabilität des kapitalistischen System 
beeinflußt substanziell auch dessen politische und soziale Stabilität. Die 
konjunkturellen Bedingungen konstituieren zu allererst auch soziale und politi­
sche Kräfteverhältnisse - vor allem indem sie über das Ausmaß des Drucks einer 
.industriellen Reservearmee" bestimmen -, die ihrerseits Ausdruck in der 
arbeitsrechtlichen Entwicklung finden. Dies allein rechtfertigt den Versuch, 
arbeitsrechtliche Veränderungen auf die ihnen zugrundeliegenden konjunktu­
rellen Entwicklungen zu beziehen. 
Ist die konjunkturelle Entwicklung auch eine wesentliche, so ist sie doch keines­
wegs die ausschließliche Determinante der Entwicklung kollektiven Arbeits­
rechts. Einmal wurden die politischen. und sozialen Kräfteverhältnisse in der 
BRD (und werden politische und soziale Kräfteverhälenisse überhaupt) nicht 

allein von der konjunkturellen Entwicklung bestimmt. Hinzu kamen spezifi­
sche Traditionen und Erfahrungen der deutschen Arbeiter- und Gewerkschafts­
bewegung, materielle und ideologische Sonderbedingungen bei der Festigung 
des Kapitalismus nach 1945 (etwa der Einfluß der Alliierten). Zum anderen 
kann kollektives Arbeitsrecht nicht einfach als spiegelbildlicher Ausdruck poli­
tischer und sozialer Kräfteverhältnisse verstanden werden. Im Zuge der Umset-
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2 zung in rechtliche Form erfahren diese Kräfteverhältnisse zahVeiche Brechun­
gen. die mit politischen Sonuerbedingungen (wie etwa der ri6hterrechtlichen 
Ausgestaltung des kollckti yen Arbeitsrechts), spezifischen deutschen Justiztra­
ditionen und sicher ;\Uch einer Reihe von ZufiiJligkeiten (unvorhersehbaren 
Ereignissen oder domin:mten Personen) zusammenhängen. Erst auf der Basis 
einer solchen historischen Konkretion könnte eine Geschichte des westdeut­
schen kollektiven Arbeitsrechrs zulänglich geschrieben werden. Wenn wir die 
angedeuteten Rechtsveränderungen nur unter dem Aspekt der konjunkturellen 
Entwicklung ausleuchten. so unternehmen wir damit nur einen Schritt in Rich­
tung auf jene historische Konkretion. 
Wir stellen zunächst Verlauf und Entwicklungstendenz der westdeutschen Kon­
;unkturzyklen dar (1.). Dann verfolgen wir skizzenhaft den wirtschaftspoliti­
schen und -theoretischen Wandel, der diese konjunkturelle Entwicklung über­
formte und der seinen Niederschlag in der Verabschiedung des Stabilitätsge­
setzes und der Notstandsgesetze fand ([1.). Im Hauptabschnitt (I[!.) versuchen 
wir dann, die in I. und Ir. skizzierten Entwicklungstendenzen für die Interpre­
tation der BAG-Rechtsprechung zum kollektiven Arbeitsrecht fruchtbar zu 

machen. 

!. Die Krzsenzyklen in der BRD 

Die Zyklen in der Zeit nach 1943 sind das Gerüst der ökonomischen Entwick­
lung Westdeutschlands. [n der Zeit vor 1948 konnte von einer zyklischen 
Entwicklung noch nicht gesprochen werden, weil die unmittelbaren Nach­
kriegsjahre von der politischen Auseinandersetzung darüber bestImmt waren, 
ob überhaupt, inwieweit und in welcher Form es zu einer Re-Konsolidierung 
kapitalistischer Produktionsverhältnisse kommen würde, I da also die Okono­
mie noch nicht den Gesetzen ihrer Selbstbewegung überlassen war. Auch wenn 
die Jahre nach 1948 nicht frei von nicht-ökonomischen (Alliierte, westdeutsche 
Regierung) Einflüssen waren, so kann man doch die 1948 einsetzende Stabilisie­
rung der politischen (Bizone, Vereinigtes Wirtschaftsgebiet) und ökonomischen 
Verhältnisse (Währungsreform, Ende des Lohn- und Preisstops) als Ausgangs­
punkt des normalen Reproduktionsprozesses des westdeutschen Kapitals anset­
zen, damit auch seiner Zyklen. 
Der erste Zyklus reichte von 1948 bis zu dem leichten Abschwung 1954; der 
zweite von 1955 bis zu dem stärkeren Abschwung 1958; der dritte von 1959 bis 
zum Abschwung 1963; der vierte von [964 bis zur Rezession 1967; der fünfte 
Zyklus endete 1971. mit einer verdeckten Rezession; der sechste scheint sich um 
die Jahreswende 1974/ 75 - zum Teil verbunden mit und überlagert von struktu­
rellen Krisen in einzelnen Branchen und Gebieten - seinem Tiefpunkt zu 
nähern. 2 Unser Hauptinteresse gilt der EntWIcklung bis zum fünften Zyklus 

I Siehe dazu Hustcr/KraikerISchcrer:Schlotm:mn; Wdtcke. Determmanten der "'estdeutschen 
Rcst~u ra lIon 19+ 5-1 949. Fr,nkfurl 1972; G. Winter. Sozl:llisieru ng In Hessen 1946- [ 95 5. in: KJ 
'97+. S. 157 ff.; R. Wah,ner. D" AroeltSrechtskartell. In: KJ 1974. S. )69 ff.; Bbn­
ke/Erd / Miickenber~erI St"chelt. Kollektives Arbemrecht. Quellentexte zur GeschIchte des 
Arbeitsrechts 1840-1975. RClnbck b. Hamburg JUni 1975. Bd. 11 Tcil B. EinleItung sO"'le Doku­
mente 1 bIS 27 . 

, Vgl. A. Blechschmidt. Abn', der WIrtschaftlichen Lage '97 J 17 4. in: Gewerkschaften und Klassen­
kampf. Knllsches Jahrbuch '74. Frankfurt '974. S. 11 t1 Eine AuseInandersetzung mit Blech­
schmldts arbeItSmarktbezogener Erkl:irung des Profitr~tenfalls (s. auch ders .. Protitent"'lcklung 
und Knse In dcr BRD-Industrle. in: Handbuch I. Perspektiven des KapItalismus. hg. v. V. Bran­
des. Frankfurt und Köln 1974. 5.275 ff.) ist uns hier nicht möglich. 
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und den systc!mstabilisic::renden Rechtsveränderungen, die sil:h über diese 

Zyklen hinwc::g vollzogc!n haben. Deshalb geben wir zunächst c!ine kurze 
DesknpClonJ dic!ser Zyklen. 
Ablesen lassen sil:h die Zyklen am periodischen Ansteigen und Absinken der 

Wal:hstumsrate des realc!n Bruttoinlandprodukts." Die Wachstumsrate sank in 

Westdc!utschland (nach dem Abflauen dc!s Korea-Booms) im Jahre 1954 auf 8 %, 

SCleg bis 1955 auf fast II %, um bis 1958 auf unter 4 % zurückzufallc!n; 1960 
bc!trug die Wachstumsrate des BIP 8,5%, bis sie 1963 c!rneut aufetwa 4% 
zurückfiel; nach dem Aufschwung auf etwa 7% im Jahre 1964 sank die Wachs­

tumsrate dann 1967 erstmals unter den Nullpunkt, von wo aus sie bis 1969 

wlc!der auf über 8% anSCIc!g; dic!se Höhe hat sIe sc!ither nie wieder erreicht, der 

Tiefstand 197 z ging unter die 3 %-Grenze. 5 

Neben der Wachstumsrate gibt es eine Rc!ihe anderer Krisenindikacoren, die 

SIch gleichfalls an den Krisenzyklen Westdeutschlands nachweisen lassen. Dazu 

gehört dc!r Auslastungsgrad der Produktions kapazitäten, also das Ausmaß, in 

dc!m industrielle Anlagen brachliegen, weil für die Produkte kein gc!winnbrin­

gender Absatz zu erwarten ist. Betrug in den Jahren 1955,1960 und 1965 der 

Auslastungsgrad 91%, 9°,5% und 88,5%,50 sank er in den Jahren 1958,1963 
und 1967 auf 87%,86% und 8Z%.6 Bestimmend für den Krisenzyklus ist die 
Investitionstätigkt:it der Einzelkapitale. Scheuen diese bc::i sinkender Gc!winner­
wartung schon vor der vollen Auslastung ihrer Kapazitätc!n zurück, so 

sl:hränken sie c!rst recht dc!n Aufbau nc!uer Kapazitäten ein, was sich an 

SInkender Invemtionstätigkeit und damit sinkender Abn:lhme von Investitions­

gütern ablesc!n läßt. Die Steigerung der privaten Anbgeinvestitionen schw:lnkt 

nOl:h stärker - im positiven wie im negativen - als die Wachstumsrate des BIP. 

Wuchsen die prIvaten Anlageinvesmionc!n 1955,1960 und 1964 um über ::'.0%, 
etwa 12 % und 1 1 %, so gingen sIe bereItS 1957 real zurück, stagnierten im Jahre 

1963 und fielen 1967 um über 9 % zurück.7 Demgegenü ber folgt die Sceige-

J :-'Iehr als eine Desknptlon Jer Zyklen liegt n"ht In unserer AbSIcht. In unserer Einschätzung 
lehnen wIr uns an die Anllysen von AItvlter/Hoffmlnn/Scnöller. Semmler (EntwIcklungsphasen 
und ·tendenzen des Klpltalismus In WestdeutschlJnd (t. Teil), In: f'rok/~ Nr. I J ('974). S. ,0 I II 
und Die EntWIcklung des Klplt:uismus In Westdeutschllnd. 'n: Hlndbuch I a. a. 0 .• S. '4' ff.) 
ln, In denen diese SIch um die "'Iethodik der Verwendung bürserlicher Kategonen und Stl!Istiken 
für mJrxISt,s"he Anllpen bemüh"" (f'rokl .. l. l, 0.) und Jnhlnd dieser l\lethodik die Entwlck: 
lunS der BRD zu erkl:iren versuchen (Hlndbuch l. l. 0 .). Daß dabeI noch eIne Reihe offener 
FrJ.gen bleiben (\'gl. h,erzu Jie Kritik des Arbellskre"es Politische Okonomie In links Julil August 
'974. S. 'I t., J.n den Bellrägen von E. Altvlt« m links April 1974, S. I ff. und Mal 1974. S. S fL), 
müssen WIr dlbel hinnehmen . 

• Dls BruIIOlnlanJproJukt (BII') Ist Jas BruttosozlalproJukt ohnt Jie von Inländern Im AusbnJ 
erworbenen Einkommen. aber 11/1l Jen \'on Ausbndern Im Inbnd erworbenen Einkommen. Das 
BIP zu ~!JrktprelSen WIrd «mllleit. ,ndem vom BruttoprodukllonSWert die Vorltlwmgrn- Jlso 
der Wert der von ande«n Wirtschl/ts<inhellen bezogenen Waren und Dienstleistungen - abge­
zogen werden. DJ. Jie SozJJlproJuktsb«echnungen Doppelzählungen enehalten und außerJem 
mdll um Jie Inllatlonsbedingten PrelS>teIgerungen beremigt SInd, verwenden Wir das relle (d. h. 
lui Jie PreISe eInes Basosphres umgere.:hnctc) DIr ab .d.qulten Ausdruck der jährlichen 
Neu wertproJuktlOn. 

5 Die Anliaben In diesem Abschnitt beruhen durchweg auf lmtli.:hen 5t:lIlstiken. Geschäftsbe­
n.:hten unJ Jahre,guta.:hten. Jie hier ",.:ht Im elnz<lnen lufgeiührt werden. Na.:"gewlesen "nd 
Jie DOlen s~mtli.:h m J<r Dissertation der Mitauwnn :-'1. Welteke. Kmenzyklus und Funktions· 
w;,ndel staatlich« WirlS.:h;>itspolilik In Jer BRD. Diss. phil. Gießen 1974. Ein ~roßer Teil Ja 
In .liesern und dem nä.:hsten Ab"'''",ll enthlltenen Anglben ist luch In der demnächst erschel· 
nenJen Studie Jes Instituts für Sozlalfors.:hung .Gew<rkschaften in der BRD. (Bergmann l 
jlcobll Mülla·Jentsch) Teil I aui~elrbeltet . 

• IP\\'·Bcnchte lIfl97J, 5, 7 Tab. J. 
, Oie Invcsutlo"st~tlgkelt In Jen I);'l.:hstumsondustnen verläuft noch VIel stärker prozykJisch. J. h. 

Jen Au,'· unJ Abs.:hwüngen Jes KonJunkturverllu,'s entsprechend. ~1s on den sonSllgen Industrie": 
'"gI. WSI.1\lillcilungen 6/1973, 5.1 I ~ ff. (Chelnls.:he Industrie) unJ 111 197}. S. 45-1 cf. (Elektro­
te.:hnos.:he InJustne). 

J 
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4 rungsrate des privaten Konsums der Tendenz nach auch den Schwankungen der 

Wachstumsrate des BIP. jedoch mit geringeren Ausschlägen nach oben und 
umen als das BIP. 
Geringere Kapazitärsauslastung und verminderte Investitionstätigkeit wirken 
auf die Beschäftigungslage und - darüber vermittelt - das Lohnniveau zurück. 
Deshalb lassen sich die Krisenzyklen auch an diesen beiden Indikatoren able­
sen. B Daß die zyklische Ar~eitslosigkeit in der Entwicklung der BRD lange 
nicht als solche erkannt wurde, lag an der außerordentlich hohen nicht­
konjunkturbedingten Arbeitslosigkeit zu Beginn der fünfziger Jahre. Tatsäch­
lich wurde das zwischt:n 1950 und 1962 zu beobachtende - scheinbar gleich. 
mäßige - Absinken der Arbeitslosenquote von über 10% auf unter [% im Jahre 

1958 kurzzeitig unterbrochen; 1963 stieg die Arbeitslosenquote leicht an; 1967 
stieg sie auf über 2 %, 1971. auf über [% und Ende 1974 sogar auf 4.1. %. Hinzu­
zurechnen ist die Zahl der Kurzarbeiter, die in den Abschwungjahren jeweils 

anstieg(1958 55000; 196311000; 1967 143 000: 1971/72jeweilsum 30000; 
Dezember 1974 703000). Verdeckte Arbeitslosigkeit bedeutet auch noch der 
relativ verstärkte Rückgang der Erwerbsquote von 45.5 % auf 44,5 % im Jahre 
1967. nicht zuletzt auch der - seit 1953 erstmalige - absolute Rückgang der 
Zahl ausländischer Beschäftigter um über 3200009 von 1966 auf 1967. der sich 
um die Jahreswende [974/75 erneut vollzieht, wenn auch in geringerem 
Umfang. 
Der zyklenbedingte Druck auf die Beschäftigungslage äußert sich aufgrund der 
durch »Freisetzung« und Minderung der Erwerbsquote erzeugten (offenen oder 

latenten) industriellen Reservearmee auch im Lohnniveau. Betrug der reale 
Zuwachs der Nettolohn- und -gehaltssumme pro beschäftigten Arbeitnehmer in 

den Hochkonjunkturen [955, [96 [, [965 und [9706%, knapp 7%, über 6% 
bzw. über 8%, so fiel er in den Krisenjahren 1953, [963, [967 und 1971. auf 
3,4%,2.5%, [,4% bzw. 3,8%.10 Infolgedessen sank auch regelmäßig in den 
Nach-Krisenjahren die Lohnquote, 11 d. h. der prozentuale Anteil der Lohnab­

hängigen am Volkseinkommen: von [958-60 um [%, von [963-65 um knapp 

I % und von 1967-68 sogar um 2 %; in den der Krise vorausgehenden Jahren 
war die Lohnquote jeweils gestiegen. 
Uber die Nachkriegszyklen hinweg verlangsamte sich das Wachstumstempo des 
westdeutschen realen Bruttosozialprodukts. Im ersten Zyklus hatte die durch­
schnittliche Wachstumsrate noch über 9% betragen, im zweiten fiel sie auf etwa 

7%, im dritten auf 5.5 %, im vierten unter die 4 %-Grenze; erst im fünften 
Zyklus betrug sie wieder etwa 5,5 %; die Wachstumsrate des sechsten Zyklus 

• Da SIch in RezeSSIonen di. - ohnehin verminderte - lnvestition'tättgkelt mehr auf RallonaliSle. 
rungs- als auf En"ellerun~Sln\"es!l!lonen konzentriert (d. h. mehr auf -arbeltsparende-). 1St nll! 
ihr ein weiterer -Freisetzungseffekt- verbunden. der SIch auf die Beschifti!:unt;,/a~e :luswlrkl. 
Di .. er Effekt wurde In den ExpansIOnSJahren der BRD durchwe~ durch gl~,ch'zel!l~e Erwelle­
rung<tnv<stitionen kompensiert und . deshalb erst bei deren Ausbleiben In der Re~<SSlon von 
1966i67 sichtbar. 

• Wenn man den seIt 1919 anhaltenden Zuwachs an auslindischen Arbeitern linear nach 1967 hin 
fortschreibt. dann WIrd die durch den absoluten Rückgang ausländischer Arbeller "erdeckte 
ArbeItsloSIgkeIt auf annähernd 600 ~oo erhöht. 

I. Da es SIch hIerbeI um Einkommen pro Beschäfti!:ten handelt. würde der Re"lIohnzuwachs pro 
Erwerbstätigen (also eimchließlich Arbeitsloser) noch mednger. wenn nicht gar negativ ausfallen 

11 Wir legen die .rechnerlSche-. nicht die -tatsächliche. Lohnquote zugrunde. Die Quote der 
abh lnglg Beschäftigten hat sich SOIt 1910 (68.5 %) ständi gerhöht ( 1971: S ~.4 "'0); damIt ha t sich 
natürlich auch die tatsächliche Lohnquote erhöht (58,] % auf 68,1 %). Da SIch die Lohnquoten 
aber nur bel konstant gesetzter Beschäftigtenzahl vergleichen /assen. WIrd bel der rechnerischen 
Lohnquote die Beschäfllgtenzahl des naSlSJahres (hier 1950) konstant gesotzt und Jie tats ichliche 
Lohnquote darauf umgerechnet (die Quote für 1971 lautet dann 56%). 
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wird weit darunter liegen. 12 Die Verlangsamung des Wachstumstempos äußerte 
sich - ausgedrückt in Kategorien der politischen Okonomie lJ - in einem seit 
1955 fast ununterbrochen fortschreitenden FaJl der Profitrate des westdeut­
schen Kapitals.l~ Der Fall der Profitrate - wie auch die Zyklizität der ökonomi­
schen Entwicklung - beruhen (ohne daß das hier abgeleitet werden könnte) auf 
der im Kapitalismus unvermeidlichen Tendenz zur Uberakkumulation: im 
Zuge der Konzentration und Zentralisation des Kapitals - insbesondere im 
Bereich der Produktionsmittel produzierenden Industrien (Abt. I) - steigt 
dessen organischt: Zusammensetzung; d. h. der Anteil des nicht-wertschaffen­
dt:n konstanten Kapitals (c) am Produkt steigt zu Lasten des wertschaffenden 
Kapitals (v), womit langfristig das insgesamt eIngesetzte Kapital (C) an die 
Schranken seiner Verwertung geführt wird. 

Die Krise von 1966/67 stellt in der Entwicklung der BRD also nicht eine so 
entscheidende Zäsur dar, als die sie zunächst erschienen ist. IS In ihr setzte sich 
vielmehr die zyklische Entwicklung der BRD fort, die bereits während der 
Rekonstruktionsperiode regelmäßige Abschwünge hervorgerufen, sich aber erst 
dann in einer Ubc:rproduktionskrise manifestiert hatte, als sich die Verwer­
tungsbedingungen des westdeutschen Kapitals weitgehend "normalisiert", d. h. 
den übrigen kapitalistischen Ländern angepaßt hatten. 16 Die krisenbedingen­
den Faktoren hat es - wenn auch zeitweilig überlagert von entgegenwirkenden 
Momc:nten - seit Beginn des westdeutschen Kapitalismus gegebc:n; und es gibt 
sie - wie gerade die neueste ökonomische EntWicklung zeigt - auch heute 
noch. 
Hätte es in der BRD nicht eine Reihe von dem Fall der Profitrate entgegenwir­
kenden Umständen gegeben, dann hätte es auch keine so langanhaltende 
Prosperitätsperiode gegeben. Wenigstens auf den nachhaltigsten dieser entge­
genwirkenden Umständt: wollen wir kurz eingehen, weil in erster Lime ihm die 
Abmilderung der zyklischen Schwankungen und damit auch die zeitweilige 
Verhüllung der Zyklizität der westdeutschen Wirtschaftsentwicklung zuzu­
schrei ben ist: auf den westdeutschen Export. 195 1 hatte die BRD noch ein 
Handelsbilanzdefizit von} Mrd. DM. Von 1950 bis 19 6ntieg der Warenexport 
um das ca. 1 ofache an. 1950 wurden Waren im Wert von 8,4 Mrd. DM, 196o 
im Wert von .. 8 Mrd. DM und 1967 von 87 Mrd. DM exportiert. Seit 1959-
also ein Jahr nach dem Krisenjahr 1958 - behauptet die BRD nach den USA den 
zweiten Platz in der Weltausfuhr. (In der Welteinfuhr steht die BRD seit 1961 
mit Ausnahme charakteristischerweise der (Nach-)Krisenjahre 1964 und 1967 
an zweiter Stelle.) Der Exportanteil am Bruttosozialproduktl 7 der BRD, der 
1950 noch 8,6 % betrug, stieg 1960 auf ca. 16%, 1967 auf 17,6% und 1974 auf ca. 
l} % an. Vor allem auf dem Gebiet der Investitionsgüter konnten westdeutsche 
Unternehmer - begünstigt durch die Konkurrenzvorteile, die der inländische 
Arbt:itsmarkt wie auch die den Konzentrations- und Zentralisationsprozeß för-

12 Vgl. Gewerksch~ften In der BRD Teil [(FN. 5). S. 184. Schaubild 10: Zyklendurchschmttliche 
W~<hslumsralen des Bruuosozlalprodukts. 

1) Wir versuchen hier keine Umsetzung der bürgerlichen Katrgo".11 und St~tlstiken für die marXlStI· 
sche politische Okonomle. s. oben FN. } . 

.. Vgl. Jen Versuch emes empirischen N~chwelSes be, Altvater u. ~. a. a. O. (FN. }) H~ndbuch 
Perspektiven des K~plt~lismus. S. 272/l}. Tabelle 7: Die Profitrate der westdeutschen Wirtschaft 
1950-'970 . 

" So etw~ Huffschmld. Die Politik des K~pltals. Fr~nkfurt 1969; ähnlich noch ~1ückenbergcr/ 
Hart. KJ '971. 5.242 H. 

,. Duu die An~lysen von Altv~u:r u. a. (FN. }). ,nsbesondere der Aufs~tz im Handbuch Perspek. 
tlven Jes Kap't~lismus a. a. O. 

17 5. St~l1Stlsches Bundesamt. Bevölkerung und Wirtschaft 1872-1972, 5.194. 

5 
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dernden Maßnahmen der Steuerpolitik (Abschreibungen) brachten - ihre Waren 
unabhängig vom inländischen Kaufkraftvolumen gewinnbringend auf dem Welt­

markt absetzen. 
Allerdings glich sich zunehmend die Industriestruktur der Importländer derje­
nigen der BRD aniS und dies zu einem Zeitpunkt, als das westdeutsche Kapital 
deutliche Oberakkumulationstendenzen entwickelte. Dies - neben dem stei­
genden Lohnniveau - erklärt die zunehmende Rolle des Kapitalexports aus der 
BRD. der besonders sprunghaft nach der Krise von 1966/67 anstieg. Die 
Direktinvestttionen der BRD im Ausland betrugen Ende [96 [ etwa 4 Mrd. DM, 
sie stiegen von Jahr zu Jahr fast kontinuierlich um eine Mrd. an und betrugen 
1966 ca. 10 Mrd. DM. In den auf die Krise folgenden Jahren erhöhten sie sich 

auf über das Doppelte und betrugen [97' ca. 24 Mrd. DM. 19 Den größten 
Anteil daran hatten die Wachstumsindustrien. 20 Die Direktinvestitionen, die 
wichtigste Komponente der 1967/68 einsetzenden »Kapitalexportoffensive .. , 
überschritten damit erstmals geringfügig die Kapitalimporte. 21 

Die Exportentwicklung ist also gewissermaßen das Komplement zur Zyklizität 
der westdeutschen Wirtschaft, insofern als sie die binnenwirtschaftlichen Kapi­

talverwertungsschranken außenwirtschaftlich zeitweise kompensieren konn­
te. 22 Dieser Umstand dürfte ganz wesentlich zur Vorstellung der vermeintli­
chen Krisenfreiheit des westdeutschen Kapitalismus beigetragen haben. Um so 

nachhaltiger mußte es sich aber auswirken, als diese Kompensationswirkung 
schwand - wie in der Hinwendung zum Kapitalexport nach der Krise deutlich 
wurde. 

11. Knse der Sozialen Marktwirtschaft, Vorbereitung und Durchbruch des 
Konzepts der Globalsteuerung, Stabilitätsgesetz, Notsrandsgesetze 

Die Nachkriegszyklen der westdeutschen ökonomischen Entwicklung und ihre 
Tendenz zu sinkenden Wachstumsraten wurden begleitet von einer Entwick­

lung wirtschaft$politischer Konzepte, die sich vom Ergebnis her als die Ablö­
sung des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft durch das Konzept staatlicher 

Globalsteuerung beschreiben läßt. Hatte sich im Verlauf des ersten Zyklus das 

,. Di.s lußerte sich u. ,. Jarln. J,ß auch tlie früheren Importländer nunmehr zunehmentl auf 
Exporte von Investitionsgütern an~ewle<en waren . Die Struktur der westdeutschen Importe Spie­
gelt das: t 9 50 bestanden 44 '70 der Importe in die B RD aus Erniihrunpgütern und 5 6 ~o aus 
gewerblichen Waren. Fast die Hälfte tlavon waren Rohstoife und nur ein Viertel Fertlg"·aren. Bis 
/ 960 fici der Anteil der Erniihrungsgüter auf ein gutes Viertel. während SIch Innerhalb tier auf 
7) % angestlegen.n gewerblichen Waren das Schwergewicht zunehmend auf die Halb- und Fertig­
waren verlagerte. (Ernährungsgüter Sind lebende Tiere. :"ahrungsmmel ptlanzlichen und tI.rI­

schen Ursprungs untl Genußmtttel; gewerbliche Waren "nd Rohstoffe. Halb- und FertIgwaren als 
Vor- und Enderzeugmsse.) Vgl. Bevölkerung untl Wirtschaft (F:". / 7). S. /9 J. Ahnliche Verschie­
bungen haben "ch In der Struktur tles westdeutschen Exports ergeben: ebd .• S. t96. 

" LeIStung in Zahlen. hg. v. BundesmmISterJUm für W'irtschaft t97/. S. 89. 
20 Die Direktinvesmionen der ChemIschen Industrie betru~en 1966 rund 1.5 Mrd. DM. /97/ 5.5 

Mrtl. DM. die der Elektrotechmschen InduHrie erhöhte SIch Im gleichen Zeitraum von /.: auf 2.3 
.'rlrd. DM. die der Straßenfahrzeuglntlustrie von / .2. auf 2.2 !".Ird. DM. Vgl. ebtl. 

" V~1. KalJa Nehls. KapItalexporte und Kapltalvertlechtung. Frankfurt/Mam 1970. S. 70 f. 
II Der histOrISche Ursprung der "'estdeutschen Exporcorlentlerung kann hier mcht darg.,tell 

werden. Er dürfte Im wesentlichen m dem Zusammentreffen tlreler Umstiinde zu suchen seIn: tlem 
Uber~ewlcht. das die Schwerindustrie 1m Zu!:e der Krie~swlrtschaft erfahren hatte und das tlurch 
Kne~szerstörungen kaum beemtr:;chtl~t worden war: der Ballung gerade der Grundstoff·. 
Produktlons- und InveStltlons~ütermdustrlen in den Westzonen Deutschbntls: und dem lnter.,se 
tier us-amerikanischen BourgeOISIe ln der Beseitigung \'on Rezemonstendenzen Im eIgenen Land 
und an emer Zurückdrlngung des Kommumsmus. Vgl. hierzu genauer Huster u. a. (FN. I). 
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marktwirtschaftliche Konzept des Neoliberalismus praktisch unangdochtene 
Geltung verschaffen können, so zeigten sich doch in den drei folgenden Zyklen 
zunehmend Einbrü.:he in Gestalt sei's wirtschaftswissenschaftlicher Stellung­
nahmen, die mehr planmäßige Intervention in den WirtSchaftsprozeß forder­

ten, sei's wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die einen praktischen Widerspruch 
zum marktwirtschaftlichen Lenkungsinstrumentarium bildeten, auch wenn sie 
punktuell blieben und mehr als ergänzende Ausnahme denn als Widerspruch 
zum marktwirtschaftlichen Konzept verstanden wurden. Erst unter dem Ein­
druck der den vierten Zyklus :lbschließenden Uberproduktionskrise von 
1966/ 67 setzte sich das Konzept der Globalsteuerung durch. 
Das Westdeutschland der frühen fünfziger Jahre war hochindustrialisiert und 
-zentralisiert, massive prokapitalistIsche Interventlonen seitens der Alliierten 
wie auch der wesrdcutschen staatlichen Instanzen fanden statt. Dennoch konnte 
es auigrund der damaligen Lage des Kapitalismus und einer Reihe historischer 
Sondabedingungen - wie der Exportorientierung und der Konkurrenzvorteile 
auf dem Weltmarkt, was beides zusammen die Möglichkeit und Notwendigkeit 
eines ungehinderten ),Selbstlaufs der Wirtschaft« suggerierte - mit der Neuauf­

lage einer frühkapitalistischen mittelständischen Ideologie zureichend erklärt 
und der Mehrzahl der Bevölkerung annehmb:lr gemacht werden. 2J Die 
geringste Erschütterung mußte die Hilflosigkeit dieser Ideologie angesichts der 
typischen Probleme eInes spätkapitalistischen Systems bloßlegen. Nun hat es -
wie gezeigt - solche Einbrüche schon lange vor der Krise 1966/67 gegeben; daß 
nicht bereits sie zu einer größeren ökonomischen und politischen Entstabilisie­
rung führten, lag allein an den beschriebenen Ausgangsbedingungen des west­
deutschen Kapitalismus, keineswegs aber an der - auf zyklische Schwankungen 
in keiner Weise eingerichteten - staatlichen Wirtschaftspolitik. 
Eine grundlegende Veränderung der Wirtschaftspolitik riefen die der Krise von 
1966/ 67 vorausgehenden zyklenbeschließenden Rezessionen nicht hervor. Das 
ihnen Innewohnende ökonomische und politische Krisenpotential wurde aller­
dings vereinzelt schon damals - und nicht erst 1966/ 67 - in der BRD wahrge­
nommen. Der Veränderungsprozeß kann hier nicht in seiner historischen 
Abfolge nachgezeichnet werden 2• - es sollen nur die vier Ebenen skizziert 

werden, auf denen er sich abspielte: 
1. Die Vertreter der Sozialen MarktwirtSchaft sahen ihr Konzept selbst in der 
Krise. Demonstrieren läßt Sich das an der Person von Alfred Müller-Armack, 
dem .. Vater der Sozialen Mar.ktwirtschaft-, der 1960 - zwei Jahre nach der 
Krise und seiner Berufung zum Staatssekretär unter Ludwig Erhard2s - die »2. 

Phase- der Marktwirtschaft ausrief und in diesem Zusammenhang schrieb: 
"Auch die Sicherung der Arbeitsplätze durch die Vollbeschäftigung und der 
Zuwachs der Produktion in einer kontinuierlich ansteigenden Konjunktur 
haben nicht die erwartete soziale Befriedung gezeitigt, sondern geradezu 
neue Unruhe und Unzufriedenheit wachgerufen. Kein Hinweis auf das Maß des 
Erreichten vermochte dagegen anzugehen, die MobiliSierung der Unruhe in 
unserer demokratischen Gesellschaft bleibt ein bestürzendes Faktum . . . Die 
Forderungen der Verbände, die sich inzwischen fest formieren konnten, die 

11 Zu Struktur. Entwurf und Durchsetzung des Konzepts der SOZIalen MarktWirtschaft vgl. gleich­
lJUs Huster u. a. ( FN. 1). 

" V~1. Im emzdnen die Darstellung beIm M. Welteke a. a. O. (FN. j). 
IS Die B.rufun~ Armacks Im KnscnJahr t 9\ S dürfte ebenso wIe setn Abgang - zusammen mit 

AJen.luor - Im KrlScnJahr 196 J 10 paradoxer WeISe Ausdru"k Jer Krise Jer Soztalen i>l.lrktwlrt­
schalt bewesen setn. 
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8 Vorstellungen der Arbeitgeber wie die der Gewerkschaften stoßen in einer 
Atmosphäre der übererregtheit zusammen, die zu dämpfen unserer Wirt­

schaftsordnung das rechte Rezept fehlt." 26 

Der enttäuschte Glaube an eine krisenfreie Entwicklung mischte sich - durch 
die (allerdings uneingestanden gebliebene) ökonomische Instabilität veranlaßt 
- mit der Furcht vor politischer Instabilität und der Suche nach autoritärem 

Lösungsweg. 
2. Forderungen nach planvo!lerer »Wirtschaftspolitik aus einem GUßd, nach 

stärkerer Beeinflussung des Gesamtsystems durch den Staat (" So wenig Staat 
als möglich, so viel Staat als notwendig«) wurden erhoben. So äußerte sich -

bereits kurz nach 1954, dem Jahr, das den ersten Zyklus mit einem spürbaren 
Rückgang der Wachstumssteigerungsrate abschloß - der Wirtschaftsexperte der 

SPD, Heinrich Deist, in Anlehnung an Kar! Schiller über das Nationalbudget. 
es diene »in erster Linie dazu, den volkswirtschaftlichen Kreislauf transparent 
zu machen, und es ist außerdem ein Mittel zum .moralischen überzeugen<. Es 
soll die Instanzen der WirtSchafts-, Fiskal- und Geldpolitik .aufemander orien­

tieren< und ebenso auch die autonomen Sozialpartner bei ihren Entscheidungen 
informieren, ihren ökonomischen Horizont ausweiten und die Tragweite ihres 
,Falles< bewußt machen«.27 Dieser Ausspruch aus den Reihen der damaligen 

Opposition - dem viele andere hinzugefügt werden könnten - greift vor auf das 
technokratische, nicht offen autoritäre Lösungsmuster späterer SPD-Einkom­
menspolitik und dessen inoffizielle Funktionalisierung der »Sozialpartner- auf 
die Stabilitäts bedingungen des Gesamtsystems. 
3. Weiterhin gab es eine Reihe praktischer Durchbrechungen marktwirtschaft­
licher Prinzipien in Gestalt gesetzlicher, administrativer und judikativer Maß­

nahmen. Man kann hierbei an das Investitionshilfegesetz vom 7. I. 1952 28 -

besonders in der Weise, wie es vom B VerfG 1954 rezipiert und akzeptiert 
wurde29 - denken, doch scheint die in dem Gesetz vorgesehene Umverteilung 
zugunsten der Montanindustrie mehr den spezifischen Nachkriegsbedingungen 
(Umstrukturierungspläne, Preisstop als Hindernis ausreichender Selbstfinan­

zierung) als zyklischen Verwertungsproblemen zuzuschreiben zu sein. Ein deut­

liches Zeichen einer Umorientierung unter dem Eindruck zyklischer Krisen 
zeigten Bundesregierung und Bundesbank 1958/59, indem im Krisenjahr 195 g 
durch steuer-, geld- und kreditpolitische Maßnahmen die Kaufkraft erhöht und 
die Binnenkonjunktur stimuliert, im Jahr sprunghaften Aufschwungs 1959 aber 

von der Bundesbank durch Kreditverteuerung die Nachfrage gedrosselt wurde 
mit dem bemerkenswerten Zusatz: »Ein antizyklisches Verhalten der öffent­
lichen Finanzpolitik wäre in dieser Lage dringend erwünscht .• JO In die­

selbe Richtung wies ein 1961 - unter dem Eindruck rascher Konjunkturab-

, •• Die ,. Phase der SOZIalen MarktWIrtschaft- (' 960) in: WirtSchaftsordnung und ·politik. Frel­
burg I. Br. 1966. S. '70. 

21 Heinrich Deist •• Freiheltliche Wirtschaftspolitik an der Grenzscheide zwischen Ost und West-. 
hg. v. Verein zur Förderung der DemokratIe und der deutschen Wiedervereinigung e. V., Köln 
o. J. (kurz nach 1954). 

,. BGB!. 1 S. 7. Das Gesetz sah praktISch eInen zwangsweISen Kredit In Höhe "on I ~'rd . DM der 
übrigen Industrie an die MontamnJu'tne vor. 

,. EntscheIdung v. '0. 7. 1954. BVerfGE 4. 7. Das Gencht entWIckelte in dieser EntscheIdung seIn 
Konzept, wonach SIch das Grundgesetz neutral zur Gestaltung der Wirtschaftsordnung verstehe. 
also keineswegs auf die bestehende festgelegt seI. Obwonl Zeitpunkt und Begründung des Urteils 
es nahelegen könnten. bereItS dieses Urteil In die LinIe späterer planemcher und globalsteuernder 
:-'Iaßnahmen einzuordnen, hindert an einer solchen Schlußfolgerung doch die - völlig entgegenge­
nchtete - PnvatlSlerungs- (Entstaatlichungs- )Logik etwa des VW-RepnvatlSierungs-Urteils v. 
'7· 5· 1961 (BVerfGE ". JH) oJerJes Feldmühle-Urteils v. 7. S. '96, (BVertGE I4.26J). 

," ~lonatsbericht November '959. zu. nach Shonfield. OrganISIerter KapItalismus. S. J4' Anm. 6). 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1975-1-1 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 09:26:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1975-1-1


schwächung - verabschiedetes Gesetz, das die Regierung ohne Mi twirkung des 

Parlaments zu konjunkturgerechten Steuervergünstigungen für Neuinvestitio­
nen ermächtigte.ll Wie wenig diese Maßnahmen aber Ausdruck plan voller 

Konzeptionsveränderung waren, zeigte sich etwa im Abschwungjahr 1966. 

Damals stornierte der Bundestag durch das Haushaltssicherungsgesetz vom 

lO.ll. 1965 Gesetze mit (für 1966) zu erwartenden Ausgaben in Höhe von 1,6 

Mrd. DM;Jl die - als Inflationsbremse gedachte und an den Maximen ortho­

doxer Haushaltspolitik orientierte - Maßnahme verstärkte den Abschwung 
prozyklisch und konterkarierte im vorhinein den Effekt der beiden Investi­

tionshaushalte, die 1967 und 1968 die Konjunktur wiederbeleben sollten. 

4. Schließlich bereiteten sich in einc:r Reihe von neuerrichteten Gremien und 

deren Berichten Ansätze des späteren Instrumentariums der Globalsteuerung 

vor. 195.; - im Abschlußjahr des ersten Zyklus - wurde zum ersten Mal ein 
Gutachten der Beiräte des Bundeswirtschafts- und Finanzministeriums ver­

öffentlicht, das Wirtschaftsbeobachcung und -analyse (u. a .• für die Einordnung 
der autonomen Lohnpolitik der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften in 
die gesamtwIrCschaftliche Entwicklung-), die Errichtung eines» Wirtschaftspo­

litischen Ministerrats- und den Entwurf globaler Leiclinien der Wirtschaftspoli­
tik forderte. JJ Die Gutachten der beiden folgenden Jahre schlugen die Erstel­
lung eines Wirtschaftsprogrammes, die Abstimmung von Lohn- und Konjunk­

turpolitik, die Beachtung des magischen Dreiecks von Preisstabilität, VoJIbe­

schäftigung und Ausgleich der Zahlungsbilanz, sogar die Erwägung eines Even­

tualhaushalts VOr.l~ Im Finanzbericht 1961 wurde die gesetzliche Verankerung 

der antizyklischen Finanzpolitik gefordert. Im Wirtschaftsbericht von 1964 
schließlich stellte die Bundesregierung ihre Vorstellungen zur »Erweiterung des 
konjunkturpolitischen Imtrumentariums- vor, in deren Präambel es heißt: 

.Seit einiger Zelt haben sich die Bedingungen und Voraussetzungen für das 

künftige Wirtschaftswachstum jedoch geändert, so dag der weiteren Wohl­

standsausweitung jetzt engere Grenzen gesetzt sind. Damit kommt dem Zusam­

menspiel der die Wirtschaft tragenden Kräfte sowie der besseren Abstimmung 

aller für die Wirtschaftspolitik verantwortlichen Stellen erhöhte Bedeutung 

zu .• JS Dieser Bericht wurde im Krisenjahr 1963 fertiggestellt - noch unter 

Adenauer -, aber erst 196.; unter Erhards Regierung veröffencJicht. Hierin 

drückt sich der Widerstand aus, auf den alle geschilderten Empfehlungen zu 

ihrer Zeit noch trafen und der die Durchsetzung des Instrumentariums der 

Globalsteuerung bis zur Krise 1966/67 unterband. 1964 wurde der Sachverstän­

digenrat eingerichtet.J6 

Es gab also schon vom zweiten Zyklus an vereinzelt die Einsicht in die Zykli­

zität der kapitalistischen Entwicklung und in die Notwendigkeit veränderten 
staatlichen Eingriffsinstrumentariums sowie vereinzelte legislati ve und judika­

tive Entscheidungen, die den verschlechterten Wachstumsbedingungen entge­

genwirken sollten. Ihre Konzepcualisierung aber als .Globalsteuerung« fand 

erst in der Regierungsperiode der Großen Koalition statt, in der Schiller das 

Wirtschaftsressort übernahm. Das Stabilitätsgesetz - das im ersten Entwurf 

J1 Vgl. Shonfield S. Jl9. 
II v~1. J.lhresgutach«n 1966/67. S. n. ~r. 126. 
Jl Gutachten \'. 2). 10. 1914. Anhang in: Da Wissenschaftliche Beirat beIm BWM. ~. B3nd. 

Gutachten vom l. I. 19\ \ bIS Deumber 19\6. hg., v. BWM. Gömngen 19l7. S. 62 ff. 
H EbJ., S. I I L. J 4 f.. J 7 ff.. bes. S. 5 o. 
" Anlage I zum Nachtrag zum BerIcht üb.r di. Wir"ch3itsentwlCklung Im Jahre 196) und Jie 

Auss",hten für 196~. ßT-Drucksache IV/17p. Dazu Shont,eld (FN. jO). S. HO. 
,. G.SetZ v. q. 8. 196~. BGBI. I 685. 
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/0 vom April 1966 noch "Gesetz zur Förderung der wirtschaftlichen Stabilität .. 
genannt wurde und als Instrument zur Dämpfung der Hochkonjunktur mit stei­
genden Inflationsraten konzipiert war - konnte erst unter dem Eindruck der 
akuten Krisensituation im Juni 1967 als "Gesetz zur Förderung der Stabilit:it 
und des Wachstums« verabschiedet werden. Sein Inhalt kann als bekannt 
vorausgesetzt werden.J6 • Hervorzuheben sind im gegebenen Zusammenhang 
nur die einkommenspolitischen Instrumente zur Senkung der Lohnquote, wie 
sie in der Einrichtung der Konzertierten Aktion sowie Orientierungsdaten bzw. 
Lohnleitlinien sowie in der Möglichkeit der Variierung von Einkommens- und 
Lohnsteuer zum Ausdruck kommen. Löhne sind für die Einkommenspolitik von 
besonderer Relevanz, weil sie durch Druck beeinflußbar erschexnen und als 
"Kostenfaktor .. die Profitrate unmittelbar tangieren. 

5. Exkurs zur N otstandsverfassllng 
Der sozialdemokratische Weg der Systemstabilisierung - der im StabG und vor 
allem der Figur der Konzertierten Aktion zum Ausdruck kam - war nicht der 
Weg unmittelbarer Repression gegenüber Lohnabhängigen und Gewerkschaf­
ten, sondern derjenige der Integration der Gewerkschaften durch Beteiligung 
am einkommenspolitischen Verfahren. Von Anfang an stand der integrativen 
Strategie - gleichzeitig und ihr doch widersprechend - eine repressive Strategie 

gegenüber, die auf Machtzentralisation bei der Exekutive und Streikunterdrük­
kung zielte: diejenige der Ausnahme- oder Notstandsgesetzgebung. Okonoml­
sche Krisen beschwören immer auch die Gefahr politischer und sozialer Krisen 
herauf. Deshalb nimmt es nicht wunder. daß die Vorbereitung und Durchset­

zung der - auf politische und soziale Stabilisierung gerichteten - Notstandsge­
setze synchron zum Krisenzyklus verliefen. Wenn wir im folgenden den Ver)auf 
skizzieren, so wollen wir damit keineswegs (wie schon in der Vorbemerkung 
gesagt) einen monokausalen Zusammenhang zwischen konjunktureller Ent­
wicklung und Notstandsgesetzgebung unterstellen, aber doch die Wahrschein­

lichkeit eines (noch auszuarbeitenden) Zusammenhangs darlegen. 

Die Vorbereitung der Notstandsgesetze begann im Jahre 1958, als Bundesin­
nenminister Schröder auf einer Konferenz der Gewerkschaft der Polizei die 
Notwendigkeit einer entsprechenden Grundgesetzänderung vortrug. Vorher 

war schon anläßlich der Pariser Verträge das Problem der Ablösung der alli­
ierten Vorbehaltsrechte aufgetaucht, jedoch wurde der Plan erst im Krisenjahr 

1958 in Angriff genommen, nachdem im voraufgegangenen Jahr die 
CDU/CSU die absolute Mehrheit im Bundestag erlangt hatte. Der Vorstoß 
Schröders wurde von der SPD nicht gänzlich abgelehnt, aber wegen fehlender 
Vorfühlung bei der SPD kritisiert. Die Länder-Innenminister, denen der 

Schröder-Entwurf im Dezember 1958 ~'orgelegt wurde, lehnten ihn als zu 
detailliert ab und sprachen sich für eine Generalklausel aus. 

In dem auf das Krisenjahr 1958 folgenden Aufschwung scheiterte der S.:hröder­
Entwurf. 1959 bezweifelte der SPD-Abgeordnete Menzel die Notwendigkeit 
von Notstandsgesetzen. Als im April 1960 der Schröder-Entwurf exngebracht 
wurde, scheiterte er bereits in der ersten Lesung - und zwar sowohl an der SPD 
als auch am Bundesrat. In diesem Boomjahr 1960 bekräftigte der Hanno­
veraner Parteitag der SPD die Ablehnung des Entwurfs - ohne allerdings die 
Notwendigkeit von Notstandsrecht grundsätzlich zu bestreiten. DGB und IG 

Metall sprachen sich grundsätzlich gegen Notstandsrecht aus; zu diesem Zeit-

,lh' Vgl. statt vieler J. Huffschmlu a. a. O. (Fn. 15) und O. J3cob •.• [nstrumente eznes global·gesteu­
erten Wirtschaftsablaufes Im st;latlich re~ulierten Kap'talismus<, KJ '971. S. J '" ff. 
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punkt wurJe das Abwehrinstrument des politischen Streiks noch nicht ausge­
schlossen. 

In Jem der 196 3er Kme vorausgehenJen Jahr - ohnehin ein lebhaftes Jahr 
(Kuba-Kme, Spiegel-Affäre, ein Jahr vorher Berliner Mauer) - äußerte der 
DIHT: ~Die Mittel für den Aufbau einer zIvilen Verteidigung werden in ihrer 
Höhe kaum hinter denen für die militärische Verteidigung zurückbleiben ... «. 
Der DIHT-Präsident Münchmeyer warnte angesichts rückläufiger Auftragsein­
gänge: "Sollte es uns nicht gelingen, einen Riegel vor eine ungesunde Entwick­
lung Jer Lohnkosten zu schieben, wird Jie Wettbewerbsposition der Jeutschen 
ExportwIrtschaft auf den Weltmärkten erheblich aschwert werden.« Bereits im 
Jahr zuvor beconte der DIHT einen Monat nach Jem Bau der Berliner }''iauer, 
»nach den letzten politischen Ereignissen« müsse die Bundesregierung »nun­
mehr be~chleunigt ein Progr:lmm iür die zivile Vorsorge in Angnff (nehmen)«. 
Am 20.6. 1962 meldete die fAZ; *Der Präsident der Bundesvereinigung der 
Deutschen ArbeitgeberverbänJe, Paulssen, hat vor Unternehmern und Studen­
ten in Kiel eine härtere Haltung der Unternehmer gl:fl>rdert. ,Wir müssen 
überlegungen zur Tarifauconomie, zum Streik- und Notsr,1IlJsrecht anstellen, 
ohne allerdings die demokratische Ordnung anzutasten<. Auf die Frage, warum 
die Unternehmer zu den Forderungen der Gewerkschaften nicht einiach ,nein< 
lSesagt hätten, antwortete Paulssen, Arbemkämpfe hätten eine solche politische 
Belastung dargestellt, daß man sie ohne Notstandsgesetz und ohne Eingriifs­
möglichkei ten des Staates nicht habe rISkieren können.« 
Dil! Außerungen machen den Zusammenhang von zyklischer Krise und 
Notstandsrecht deutlich. Die heraulkommende ökonomische Krise beschwört 
die Gefahr einer Verallgemeinerung zur politischen Krise herauf: vorwegneh­
mend wird die Forderung nach Notrecht laut. 
Im Knsenjahr 1963 wurde der nächste Entwurf - der Hö(herl-Entwurf - vorge­
legt und erstmalig beraten, außerdem wurde ein Bündel der sog. »einfachen 
Notstandsgesetze« emgebracht. Die Gewerkschaften beschränkten sich hin­
sichtlich des Notstandsrechts auf Appelle an das Parlament; die Drohung mit 
politischen Streiks war fallengelassen worden. Der DIHT veranstaltete am 13. 
Mai eine interne Vollversammlung, wo sich zum TOP 2 Notstandsgesetzgebung 
u. a. der Präsident der IHK Fulda, Dr. Bauer, äußerte: »Es ist eine Angelegen­
heit der politischen Instanzen, aber auch von uns, sich darüber klar zu werden, 
ob das Wachstum des Sozialprodukts für Lohnerhöhungen, Arbeitszeitverkür­
zungen, Urlaubsvermehrung, Pausenverlängerung .. . verwandt wird oder für 
wachsende Verteidigungsbedürfnisse, für Selbstschutz ... Um diese Entschei­
dung kommt das deutsche Volk nicht herum.« 
In den ersten Jahren des vierten Zyklus stagnierte die Vorbereitung der 
Notstandsgesetze. 2 Jahre lang beriet der RechtsauSSl:huß über die Vorlage (Mai 

1963-0tbi 1965), ehe diese wieder in den Bundestag kam. Zu dieser Zeit hatte 
sich die SPD auf ein (in den Grundzügen [962 formuli<!rtes) Minimalprogramm 
festgelegt, dem der Entwurf des Rechtsausschusses nicht gerecht wurde. Der 
Entwurf wurde im Bundestag mit einfacher, aber ohne die erforderliche Zwei­
drittelmehrheit angenommen. 
Die CDU verfolgte 1965 - dem Jahr, nachdem der vierte Zyklus seinen Höhe­
punkt überschritten hatte - ihr Notsrandskonzept forciert weiter. Erhard 
proklamierte im März - ein halbes Jahr vor der Wahl - die" Formierte Gesell­
schaft. auf dem Düsseldorfer CDU-Parteitag. Tage vor der Bundestagswahl 
wurde noch eine Fülle von .einfachen« Notstandsgesetzen vom Bundestag 
verabschiedet (Zi vilschutzcorps-, Selbstschutz-, Schu tzbau-, Wi rtSchaftssicher-

Il 
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I2 stellungs-, Verkehrssicherstellungs-, Ernährungssicherstellungs- und Wassersi­

che rstell un gsgesetz). 
Noch unmittelbar vor der Krise schien die Auseinandersetzung um die 

Notstandsverfassung unentschieden. Im Mai/Juni 1966 bekräftigten DGB und 

SPD ihre bisherige Haltung zu dem Gesetz. Im Mai wurden auf einer Presse­
Konferenz in Ostberlin die berüchtigten ~Schubladengesetze- der Offentlich­

keit preisgegeben, worauf nur ein halbherziges Dementi aus Bonn folgte. Im 

Oktober wurde im Rahmen der ~Fallex-Ubung« ein vorgezogener Notstands­
fall in Gestalt eines simulierten bewaffneten Angriffs auf die BRD in Szene 

gesetzt. Am 3 o. Oktober protestierten Hochschulangehörige und - zu diesem 

Zeitpunkt allerdings bereits vereinzelte - Gewerkschafter auf dem Kongreß 

~ Notstand der Demokratie- gegen die in der geplanten Notstandsverfassung 

zum Ausdruck kommende Formierung der Gesellschaft. 

Der Durchbruch der Notstandsverfassung geschah um den Jahreswechsel zwi­

schen den Krisenjahren 1966 und 1967, als mit Bildung der Großen Koalition 
(Dezember 1966) der parlamentarische Dezentralisationsmechanismus zwi­

schen Regierung und Opposition zeitweise aufgegeben und damit der Weg zu 

den Notstandsgesetzen freigegeben wurde. »Eine der wichtigsten Aufgaben der 

Großen Koalition - so schrieb der Unternehmerbrief des Deutschen Industrie­
Instituts am 8. 12. 1966 - besteht in der gesetzlichen Regelung des Notstandes.­
Die Hearings 1967, der Sternmarsch von 70 000 auf Bonn im Mai 1968, verein­

zelte Warnstreiks ohne gewerkschaftliche Unterstützung konnten nicht verhin­

dern. daß im Mai 1968 die Notstandsverfassung mit den Stimmen der Mehrheit 

der SPD \'erabschiedet wurde.Jbb 

Deutlich ist der zeitliche Zusammenhang von Krisenzy klen und Durchsetzung 

der Notstandsgesetze. An der Krisenbewältigungspolitik der SPD fällt \'or 

allem eine (für die Anal yse der Arbeitsrechtsprechung, die im folgenden 

versucht wird, nicht unwichtige) Widersprüchlichkeit auf: dem ökonomischen, 

auf Integration zielenden Stabilisierungsmechanismus der Einkommenspolitik 

wurde offenbar von vornherein eine zu geringe Stabilisierungsfähigkeit beige­

messen, als daß er den politischen, gerade gegenläufig auf Repression zielenden 

Stabilisierungsmeehanismus der Notstandsgesetze überflüssig gemacht hätte. ' 

III. Thesen zum Z/lsammenhang von Krisenzyklen, Einkommenspolitik und 
Rechtsprechung zum kollektiven Arbeitsrecht 

Wir wollen nun versuchen, unsere Ausgangsthese vom Einfluß des Krisenzyklus 

und der sinkenden Wachstumsrate auf bestimmte systemstabilisierende Rechts­

änderungen an der Kollektivrechtsprechung des BAG - wenigstens h)'pothesen­

haft - weiterzuverfolgen. Dieser Versuch begegnet einigen zusätzlichen 

Schwierigkeiten. Wäre das Instrument staatlicher Lohnpolitik in gesetzliche 

Form gekleidet - wie in England der Industrial Relations Act von 1971 31 -, 

J.b . Eine Ause,nander<eezung mlC den Inhaleen der einzelnen ~oes<andsenewürfe und ihrer Veriinde­
rung w,e auch mlC der Relevanz Jer ~oescandsgesecze nach ihrer Verabschiedung konnee h,er 
ebenso uncerbleiben woe die Aufzählung \'on Belegen für die ein .. lnen Er"!,nI,se. Es kam uns 
lediglich darauf an zu ze'gen, w,e mlC der ZykliZIC:it der ökonomISchen EntWICklung der BRD e,n 
zyklischer Verlauf \'on Vorbereitung und Durchbruch der ~oeseandsverfassung e,nhergong. 
An welCerführender Literatur vgl. D. Seerze! (Hg.), Krieik der Notseandsgeseeze. Ffm. '969. ,mb. 
S. 7 H.; E. S,hm,dt. Ordnungsfaktor oder Gegenmacht. Die politische Rolle der Get\·erkschatcen. 
Ffm. '97r. 5·53 H.; Heirnur Ridder u. a .. ~omand der Demokratie. Hm. '967; Kugon , Abend­
roth/ Ridder/HannU\'erI S~iferr, Der totale Notstand"taar. Ffm . 1965. 

n Der Zusammenhang ZWISchen den soz,alen Kr:ifteverhältnlSsen und der Entstehung w'e auch der 
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dann ließe sich an der Genesis des Gesetzes der beschriebene Zusammenhang 

verdeurlichen. Bei einer richterlichen Rechtsbildung steht dem dreierlei im 

Weg: einmal vollziehen sich die Entscheidungen weniger transparent; zum 

anderen werden sie von Fall zu Fall getroffen, nach kasualistischen und nicht 

nach - auch wenn insoweit das BAG den Rahmen immer sehr weit gesteckt hat 
- systematischen Gesichtspunkten; und schließlich ist die Justiz noch weit 
weniger als ein Parlament ein geeignetes Instrument, um an dem System funk­

tionelle Steuerungsnotwendigkeiten abzulesen und diese plan voll in juristische 

Form zu transformieren. J8 

Dennoch wäre es verwunderlich, wenn sich der Krisenzyklus und dessen lang­

fnstlge Tendenz mcht - wie auch immer gebrochen und ungleichzeitig - auch 
an den relevanten arbeitsrechtlichen Entscheidungen aufweisen ließe. Arbeits­

rechrliche Veränderungen sind entscheidend vom Stand des sozialen Kräftever­

hältnisses bestimmt; wichtige Determinanten dieses sozialen Kräfteverhältnis­
ses sind die wachstumsb.:dingten Verteilungsspielräume und die (zyklischen 

Schwankungen unterworfenen) Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. Also muß 
sich die Transformation notwendiger Systemstabilisierung in richterliches 
Urteil nachvollZIehen lassen (auch wenn man bei diesem Nachvollzug nicht 
mechanistisch vorgehen darf). Wie diese Transformation vor sich geht, können 

wir nicht bestimmen; aber daß sIe vor sich geht, wollen wir - wenn auch nur auf 

eine schmale Materialbasis gestützt - plausibel zu machen versuchen. 

Fragen wir uns danach, in welchen Bereichen die BAG-Rechtsprechung eine 

speZIfisch .:inkommenspolitische Relevanz entfaltet hat, dann können wir den 
Kreis der zu betrachtenden Entscheidungen eingrenzen.J9 Hierzu gehören: I) 

das Verbot des politischen Streiks, dam it die Kanalisierung des Streiks auf den 

Lohnkonflikt ; 2) die Zentralisierung des Streiks auf die offizielle G.:werk­

schafts organisation durch die Sanktionierung sog. " wilder~ Streiks bis hin zur 

kollekti ven Anderungskündigung Lohnabhängiger; 3) Zurück verlagerung der 

Streikschwelle durch Ausdehnung des Streikbegriffs bzw. der tarifvertraglichen 

Friedenspflicht (Urabstimmung als Kampfmaßnahme, Massenänderungskündi­

gung Lohnabhängiger als Streik); +) Inhaltliche Eingrenzung zulässiger Streik­

mIttel und -ziele durch das Erfordernistarifierungsfähiger Streikziele, die 

ultima ratio- sowie die Sozialadäquanz- und Verhältnismäßigkeits- (bis hin zur 

"Zumutbarkeits-« )doktrin; 5) Eingrenzung tarifierungsfähiger Gegenstände 

durch Verbot von Effektiv- und Differenzierungsklausel, damit eine spezifische 

Schwächung des gewerkschaftlichen Organisationsverhälrnisses; 6) Erhöhung des 

Streikrisikos durch Zulassung von Aussperrung, durch Begründung der Solidar-

schlidilkhen CborwlOdung des InJustrl~1 Relations Act von t 97 I steht Im Mittelpunkt des Buches 
von U. :-'lückenbager, Arbeitsrecht und Klassenbmpf. Der große englische DOckarbelterstreik 
19 7 2, Ffm. '974. Zur welteren Auseln~ndersetzung um dieses GesetZ vgl. den ., DOcbrbeltcr­
streik. Streikrocnt unJ Gcwerkscn~flen In Engl ~ nu, KJ 4/1973. und Arbeitsgruppe von Mit~rbel­
tern Jer ZeItSchrift -KritISche JUStlZ-, K~mpie um gewerksch~ftliche AutOnomie in Engbnd. 
expr<ss 9/ 74. S. 417, und Kampf und Verh~ndlungen In der Str~tegle der eI.!:lischen Gewerksch~f­
ten. express 10.' 74, S. Il. 

,. Di<Ses Problem t~u"ht In ähnlicher Weise Im Pnv~tre.:ht ~uf. wo d .. Justiz qu~S1 legISlative Funk­
tionen zuwachsen - etwa In der r:r~ge uer Allgemeinen G<schiftsbedingungen - , vgl. hierzu 0. 
H~rt, Allgemeine G<schiitsbeuingungen und JustIzsystem, KJ 1971. S. >69 H. 

,. :"licht untersucht werden hier die We"hensedlun);en Im Hinblick auf die Verrechclichung des 
Kunllikes z, ... schen Lohnarbeu und Kapital, Jie berens vor Ernchtung des BAG geseelle waren: 
n:imlich die \I:' ieuererncneung Jes überkommenen Tarif"ertr,gs- und ArbclCS~enchessyseems 
unter ~lliiaeer Kllntrollc n~ch dem 11. Weltkrieg (vgl. hierzu Blanke i Erd i Mückenbergcr/ 
Suscheu. a. ~ . o. (Fn. I), Bd .• Teil B ( Wesedeueschilnu ), Dok. 6, 9, 1>, 14) wie auch die reche­
liehe Einu ~mmung des betrieblichen Interess<nkoncl ikes durch das BeerVG von 191' ("gi. hierzu 
a. l. 0 .. Ook. 10, 16, ". l2. >J. ) I-)j). 

IJ 
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14 haftung aUl:h nicht-streikender Lohnabhängiger (.Betriebsrisikolehre., »Sphä­
rentheorie«) sowie durch die relative Unvorhersehbarkeit gerichtlicher Sank­

tionen (Schadenersatz, Arbeitsp/atzverlust) gegenüber Streikenden und beteI­
ligten Gc:werkschaften, damIt letztlich immer WIeder Schwächung des gewerk­

schaftlichen Streikfonds. 
Zu jedem dieser Komplexe gibt es ein Bündel von Entscheidungen. Aber es 

lassen sich jeweils eine oder wenige Entscheidungen herauskristallisieren, die 

die Funktion von "Leitentscheidungen« haben; und zwar entweder weil sie 
einen Brul:h mit der bisherigen Rechtsprechung vornehmen und zu begründen 

versuchen oder weil sie den Leitsätzen wie auch der Begründung eInen weit 
über den entschiedenen Einzel f:d I hinal1~g('henden Anstril:h gegen (Stichworte: 
Entscheidungen dt:s Großen Senats des ßAG von »grundsätzlil:her ßc:deutung., 
»Rechtsfortbildung «). 
Diesen Leitentscheidungen - von denen es unserer Einschätzung nach etwa 10 

gibt, die die obengenannten einkommenspolitischen Weichen gestellt haben -

wollen wir im einzelnen nachgehen. Wir geben die entschiedenen Kontliktfälle 

- soweit erforderlich - kurz wieder. Wir kümmern uns dabei ausschließlich um 

die objektIve politisch-ökonomische Fllnktlon der Urteile im Zeitpunkt ihres 
Erlasses, weil wir gerade bei diesen im gesetzes-freien Raum gefällten Leitent­

scheidungen jede Immanente, juristischen ~Kunst!ehren« folgende .Stlmmlg­
keltspriifztng. für irrelevant halten. 

(1) Entscheidungen der Landes.lrbertsgencllte zum $ ur ZellungsdmckcrSlrcik ( 19 $ 1 bIS 
19$4]4° - .PolillScher Streik·-
Anläßlich der bevorstehenden Verabs<:hiedung des ge,,'erkschaftsfeindlichen Betrlebs\'er­
f:tssungsgesetzes von 1952 führte die IG Druck und Papier 1952 einen - mangels anJer­
weitiger gewerks<:haftlicher Unterstützung erfolglosen - DemonstratIonsstreik Jur<:h. 
Alle LAGs (mit Ausnahme von Berlin) verurteilten die Ge:werkschaft zu Schadene:rsatz 
und bezeichneten jeden politischen Streik für illegal. 

(1) BAG (Großer Senat) Beschluß t'om 18. I. 19U (Al' Nr. 1 zu Art. 9 GG -
Arbewkampf) - .Streik und A.ussperrung {. -
[n einer Hochseefischereigesellschaft begann am 9.9. 1953 ein von der Gewerkschaft (ver­
mutlich OTV) organisierter Streik der Netzmacher, mit dem Ziel, durch Firmentarifver, 
trag die Löhne der Netzmacher an diejenigen der übrigen Arbeiter der Gesellsch:tft anw­
gleIchen. Am 28. 1 r. 1953 brach der Streik ergebnislos zusammen. Der Kläger - ein 
ßetriebsratsmltglied -, der am 1.+. 9· wegen Teilnahme am Streik fristlos entlassen worden 
war, wurde nicht wieder eingestellt. Seine Klage vor Arbeitsgericht und LAG war ohne 
Erfolg. Diesen Fall nahm das BAG zum Anlaß seiner Grundsatzentscheidung über die 
grundsätzliche Zulässigkeit von Streik und Aussperrung . 
• Arbeitskämpfe (Streik und Aussperrung) sind im allgemeinen unerwünscht. da sie volks­
wirtschaftliche Schäden mit Sich bringen und den Im Interesse der Gesamtheit liegenden 
sozialen frieden beeinträchtigen; aber sie sinJ in bestimmten Grenzen erlaubt, sIe Sind in 
der freiheitlichen, sozialen Grundordnung der Deutschen Bundesrepublik zugelassen. 
Unterbrechungen der betrieblichen ArbeItStätigkeit durch einen solchen ArbeItskampf 
sind sozialadäquat, da die: beteiligten Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit solchen kamp!­
welsen Störungen auf Veranlassung und unter Jer Leitung der Sozialpartner von Jeher 
rechnen müssen und die deutsche freiheitliche Rechtsordnung derartige Arbeitskämpie als 
ultima ratio anerkennt. Es besteht Freiheit des Arbeitskampfes, StreikfreiheIt und 
AussperrungsfreiheIt .... «. 

(J) BAG (1. Senat) Urteil vom 8.1 . 1957 (Al' Nr. l zu § 615 BGB - Bcmebmsiko)­
.Sphärenthl!orre. -
Der OTV-Streik in den Hamburger Versorgungsbetrieben vom 5. bis 10. S. 1954 führte 

'0 Z. B. LAG rr,nkfurtl :-'I"n. Ure. v. Z~. z. 191 J, zu"mmen~ef~llt ,n Recht der :"rbel[ 195 J. 
S. '95; bemerken''''erte Ausn~hme blien J~, Urteil de, LAG ßerlin \'. '7. S. '9 q. ~ JW '9 q. 
S. 114. 
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zur uitweisen Stillegung einer - zum Oq;anlsaClonsberelch der Gewerkschaft Nahrung­
G~nug-Ga5mä([en gehörcnd~n - Backwarenfabrik. Dort beschäftigte Arbeiter klagten 
aui Lohn2ahlung. 
Das BAG vernclntc - gestützt auf die Entsch~ldun~ des RCH:hsgerichts vom 6. ~. '913 
(RGZ 106, 17~) - den Lohnanspruch : Betrlcbsstörungen, der~n Ursprung in oer Sphire 
der Arbeitnehmer läge (etwa ein Teilstreik im sdben Betrieb, elIl Streik in einem anderen 
B~trieb, auch von einer anderen Gcwerkschaft organisiert), "ehen aufgrund der Solida­
ritit der Arbeitnehmer untereinander zu deren eigenen Lasten. 

( .. ) BAG (I. Sendt) Urteil 'Vom) t. to . 1958 (AP Nr. 1 zu § 1 TVG) - .Urabwmmung 
oll; Kd11lpfm.IßHdhme. -
[n einem mehrwöchigen Streik in Schlesw,g-Hoistein Ende 1956/Anfang 1957 hatte die 
[G ~Ieta" nm der t:triflichen zugleich auch den Durchbruch zur !;esetzlichen Absicherung 
der Lohnfortzahlung für Arbeiter Im Krankheitsfall erreicht. Sie wurde wegen dieses 
Streiks auf Schadenersatz (in Höhe von annähernd [00 Millioncn DM) In Anspruch 
genommen. 
D~s BAG vcrurteilte die IG Metall mit der Begründung, sie habe die UrabStImmung 
während noch bestehender friedenspt1icht durchgdülHt, dies sei eine Kampfmaßnahme 
gewesen. Die [G MetaJl legte gegen dieses Urteil Verfassungsbeschwerde beim Bundesver­
fassungsgericht ein, zog aber dann - 1963 - die Beschwerde zurück, als sich die Metalbr­
beitgeberverbände beremrkläreen, die Schadenersatztorderung im Gegenzug zum 
Abschluß eines für sie günstigeren Schlichtungsabkommens fallenzulassen. 

~ 5) BAG( I. Sendt) Urteile vom 10.12.196) (AP Nr.)l und)) Zu Art. 9 GG-Arbms­
bmpf) - • Wlilder StreIk [ ;md 11. -
In einer Schuhbbrik mit 500 gewerblichen (von denen offenbar 450 in der Gewerkschaft 
Leder organisiere w:lren) und 100 angestellten Beschäftigten begannen Jm 11. 11. 196 I 
die Akkordarbeiter in der ZuschneidereI ohne Zutun der Gewerkschaft einen Streik. Ihre 
erste forderung - die Zahlung eines Zuschlages von 25 % für die Verarbeitung von ehe\'­
rolin - wurde ebenso schnell von der Geschiftsführung erfüllt Wie die zweite - Zahlung 
der ~ durch den Streik ausgefallenen Stunden - ; dann aber forderten die Arbeiter die 
Entlassung des Betriebsleiters und emes ObcrmelSters, was die Geschiftsführung Jbl~hntc . 

Darauthin ging der Streik von 454 gewerblichen Beschäftq;ten - an dem Sich auch die 
Arbeiter der Vorrichtc:rel beteiligten - weiter. Am 15· 12. wurden 63 Arbeiter fmelos 
entlassen. Sie gingen nIcht gegen die Kündigungen vor, aber die firma erhob Schadener­
satzklage gegen sie (Fall 1) und gegen die Gewerksch:lit Leder (fall II), weil die Gewerk­
schaft die Streikenden - ohne aus dem Streik einen gewerkschafelichen Streik zu machen 
- Jun:h Zahlung einer Gemaßregeltenunterstützung und Durchführung einer öffentlichen 
Kundgebung zugunsten der Streikenden unterstützt habe. Alle Instanzen verurteilten die 
Streikenden und oie Gewerkschaft entsprechend dem Antrag der firma, mit der Begrün­
dung, >wilde- Streiks selen rechtswldng, ihre Unterstützung sei ein Verstoß gegen die 
Fnedenspt1icht. 
.(Es) ist WIChtig, beim Ausbruch eines Streiks zu Kontrollzwecken Stellen einzuschalten, 
die wegen ihrer Stellung In! Arbemleben, ihrer Bedeutung in wirtschaidicher HinSicht 
und ihrem Wissen auf dem Gebiet des Arbemkampirechts die Gewähr dafür bieten, daß 
nur In wirklich begründeten fällen gestreikt Wird und daß im Falle eines Streiks die Im 
AII!;emelmnceresse erforderli~h<!n Kamptregeln eingehalten werden. Als solche Stellen 
kommen auf der :\rbeltnehmerseltc bel ihrer gesdlsch:1ftlichen Stellung nur die Gewerk­
schaften in frabe . \"\'egen des auch beim Arbembmpf und damit auch beim Streik zu 
beachtenden Ordnungsmomentes ist ein wilder Streik um betnebliche fragen schlechter­
din~s unzuliSSlg. Die Stellung der Ge\Vaks~hat"t~n kann nicht ersetzt werden.« 

(6) BAG (1 . Sen.It) Urteil vom J8 . .. . 1966 (AP Nr' )7 zu Art. 9 GG - Arbeicskarnpf) 
- • Ko/lt'k/l1:c AlldeTllng;kündigullg. -
In einem Brenn- und Baustoftbetneb mit fußboden- und Fliesenlegerabteilung mit etwa 
~ 50 Beschäftigten arbeiteten 3 I EstrIchleger, unter ihncn der KI:i!;ef, ein Betnebsratsmit­
~lied. Am 1.4. 1964 trat im Bau,;ewerbe ein neuer Tarifvertra!; mit ArbeltSzcitverkür­
zung und Lohnerhöhung in Kralt. Die EstrIchleger wurden weiterhin nach den bereits 
I ~61 einzelvcrrraglich vereinbarten Akkordsitzen bezahlt, weil Sich der Tarifvertrag auf 
ihre Arbeit mcht erstreckte und über einen Tarifvertrag iür Akkordlöhne erst - bislang 
ertolglos - verhandel t wurde. (Der KJ:i~er war ~\i tglied Jer diesbezüglichen Tarifkommis­
>Ion der Gewerkschaft Bau-Steine-Erden. ) Die Estnchleger strebten nunmehr eine Neure­
~~Iung der AkkorJe auf betrieblicher Ebene an. Nach mehreren Versammlungen und 
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6 erfolglosen Verhandlungen unterschrieben die meisten von ihn~n (nicht der KI.) eine -
vom Kläger vorgefertigte - Anderun!;skündigun!;serklärung. wann Sie die bisheri~en 
Akkorde aulkündigten und sich nur noch zur Arbeit Im Stundenlohn bereiterklärten. falls 
die Akkordbedingungen nicht verbessert ",·ürden. Am selben T.1g - J. 7. 1964 - wurde der 
KI. entlassen. Seine KündigungswIderrufsklage wurde in allen Instanzen abgewiesen: das 
BAG bezeichnete die kollektive Anderungskündigung ::lIs Maßnahme des Arbeitsbmpfes. 
diese seI a ls nichtgewerkschaftliche rechtswidrig. ihre Unterstützung daher Aufforderung 
zur Arbeitsverweigerung gewesen. 
/lnm .: Als eine Baumwollweberei um die Jahreswende 1954 / 55 wegen Absatzschwieris­
kelten Anderungskündigunsen gegenüber 74 - teilweise in der Gewerkschaft Textil­
Bekleidung (GTB) organisIerten - Beschäftigten zwecks Herabsetzung der übertariflichen 
Akkordlähne um 10% aussprach. wurde diese arbeztgebrrrellzge Massenänderungskündi­
gung vom BAG (I. Senat) als Indivldual-. nicht al~ Arbeitskampfmaßnahme behandelt 
und gerechtfertIgt : Urteil vom I. 2. 1957 BAGE 3. S. 266 ff.-

(7 ) BA G (Großer Se.-Jat) Beschluß vom ~ 9· 1 I. 1967 (A P Nr. IJ ZU Art. 9 GG) - • DzJfe­
renzzerzmgsklausel. -
Die GTB "'ollte carifvertraglich eine Urlaubsgeldregelung durchsetzen. die gewerkschaft­
lich OrganISIerte leicht gegenüber nicht OrganiSierten begünstigte. und führte hierzu 
zwischen März und Mai 1965 einzelne Streiks durch. Die betroffenen Un ternehmer 
verklagten die Gewerkschaft auf Schadenersatz wegen der Streiks. 
Der r. Senat des BAG legte die Frage der Differenzierun~sklausel mit Besch luß vom 
21. 2. 1967 (AP N r. 12 zu Art. 9 GG) dem Großen Senat zur Grundsatzentscheidung ' ·or. 
der darüber noch im selben Jahr entschied : tarifliche Differenzierungsklauseln Jeder Art 
seien unzuläSSIg. a) weil sie etne unzulässIge Beitragserhebung ge);enüber Nicht-Organi­
sierten enthielten (Verstoß gegen deren .negatlve KoalitlOnsfreihclt«). b) weil dcrglelchen 
.unzumutbar c für die ArbeitgeberseIte SCI. Das Verfahren vor dem BAG ruht. da die GTB 
gegen den Beschlu ß des GS etne - biS heu te noch nlch t beschIedene - Verfassungsbesch"'erde 
elOlegte (laut .Panorama. vom 3· z. 1975)' 
Anm. : Es schetnt 10 dieser Fra!;e ketn ent!;cgenstehendes vorheriges Urteil gegcben zu 
habcn. Auffä ll ig 1St allerdings. daß der von Nipperdev bearbeitete !. Band des ArbeIts­
rechtslehrbuchs von Hueck i Nipperdc ~' 10 der 6. Auflage "on 1957 (§ I:: 11 I 1 C und ~) nuch 
"on der Zulässigkeit der a ll gemclnen - nicht auf dic vertragschlie ßende Ge"·erksch.1ft 
beschränktc - DifferenzIerungsklausel ausglOg; wohingegen diese Klausel 10 dcr j . 

Auflage von 1966 (§ 101113) mit Entschiedenheit a ls .verfassungs .... ,drIg .. und dic .. TarIf­
rnacht· der Koalitionen überschreItend verworfen ,,·ird. Nipperdey war bIS 1963 PräSI­
dent des BAG. 

( 8) BAG (4. Senat) Urteil·c:om 14'~ ' 1968 (AP Nr. 7 zu § -I TVG - Effektivklausel) "' 
• EffektIvklausel. -
Im Lohntarifvertrag vom 4. 1:1. /965 ZWIschen der GTB Nordrhetn und dem IndustrIe­
verband Bekleidung Bcrglsch Land war eine sog . begrenzte EffektI vklausel veretnb,ut 
worden : nach dieser Klausel sollte die vereinbarte Lohnerhöhung effektiv auf die bIshe­
rigen Lähne aufgestockt werden. ohne daß damit aber die bisher gezahlten übertaritlichcn 
Leistungen tariflich abgesichert wären (im letzteren Fall hätte es sich um etne sog ... Effek­
tivgarantieklausel. gehandelt). Eine ArbeIterin klagte auf bisherigen EffektI vlohn lt1Zd 

Tariferhähung. Arbeitsgericht und LAG gaben der Ende 1965 eingereichten Klai1e statt. 
Das BAG wies sie ab. weil die begrenzte EffektIvklausel genauso wie die EffektIvgarantie­
klausel unwirksam sei . 
/lnm .: Mit diesem Urteil brach das BAG mit der bishengen Rechtsprechung. ja sogar mit 
einem nur 7 Jahre zurückliegende Urteil des erkennenden 4. Senats. Mit Urteilen des 2. 

Senats vom!.}. 1956. des I. Senats vom I}. 6.1953 und des 4. Senats vom 26.4.1961 
(AP Nr. 1.2. 5 zu § 4 TVG - Effekti"klausel-) hatte das BAG begrenzte Effektivklauseln 
- in den dort entschiedenen Fällen alle aus dem Organisationsbereich der IG !'.1etall und 
der IG Chemie-Papier-Keramik - unbedcnklich für wirksam gehalten (daher auch die 
Einhelligkelt der Vonnstanzurteile :wr GTB-Klauscl ). 1968 setzte sich der 4. Senat "on 
den vorherigen Urtcilen mit der Bemerkung ab. diese hätten die .. Problematik der Wirk­
samkeit nicht näher behandelt. oder es habe sich um eine .die Entscheidum: nicht 
tragende Bemerkung. gehande lt - was beldes falsch ISt. . 

( 9) BAG ( Großer Sen.1t ) Beschluß t,'onr 10. 4. 1971 ( AP Nr. -IJ zu Art. 9 GG-/lrbws­
k ampf) - -Streik und Aussperrrmg /I. -
Ende 1966 führte die G~werkschait Handel-Bankcn-Versi.:herungen (HBV) einen offi-
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zlellen Tanfstreik. In dessen Verlauf Croupiers des Spielkasinos in Bad Neuenahr ausge­
sperrt wurden. Nach Ende d~s Streiks am Z I. I. 1967 wurden die meisten Croupiers - mit 
Ausnahme Jer KLiga - wIedereingestellt. Der Wiedereinstellungsklage wurde vom 
Arbelts~en~ht Im wesentlichen stattbe~eben. Jas LAG wies sie dagegen voll ab. Als Jer 
I. Senat Jes BAG mit dem Fall befa{;t wurde, nahm er ihn zum Anlag für den Versu~h. 
eine ReVlSlon des Beschlusses des Grollen Senats vom z8. I. 1955 herbeizuführen und der 
Aussperrung generell nur noch suspendierende Wirkung (wie dem Streik auch) zuzumes­
sen; deshalb legte er Jen Fall dem Großen Senat vor !Bt!schluli vom 3. 9. 1968 AP Nr. 39 
a. a. 0.). über zweieinhalb jahre später fällte der GS eine erneute Grundsatzentscheldun~ 
zu Streik und Aussperrung; im wesencli~hen best;ülgte er den Beschluß des GS von 1955 
und blieb hinter den Fordaungen des I. Senats zurück: Streiks und Aussperrun~en stehen 
unter dem Gebot der Verhältnismälligkelt, Jemzuiolge bestehe 10 der Regel ellle 
nur suspenJierende Wirkung der Aussperrung, jedoch sei unter bestimmten Umständen 
auch die lösende Aussperrung zulässig. Aui Jie Ents~heldung des GS hin hob der I. Senat 
das Urteil des LAG teilweise auf und verwies den Fall an Jas LAG zurück zur Prüfung 
der Fra~e. ob der Streik rechtmäßig gewesen sei oder nH:ht. 

Wir wollen jetzt versuchen, dieses Material auf den Zusammenhang von 
Krisenzyklen und Rechtsveränderungen hin zu untersuchen. Es versteht sich, 
dag Arbeitsrechtsprechung nicht nur ökonomische Funktionen erfüllt, sondern 

gleichfalls poliwche, die der Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produk­
tionsweise selbst gelten; deshalb müssen Jeweilige politische Kräfteverhälenisse 
wenigstens andeutungsweise in die Auswertung der Rechtsprechung einbezogen 
werden. 

a) Abschwsmg;ahre im Krisenzyklus smd restriktive Streikurteile 
Die Urteile der LAGs zum politischen Streik liden in die Abschlußjahre des 
ersten Zyklus, die noch geprägt waren von hoher kriegs- und flüchtlings be­

dingter ArbeItSlosIgkeit zWischen 9 und 7%. Der Zeitungsdruckerstreik gegen 
das BetrVG war ein Mißerfolg und Schwächezeichen der westdeutschen 
Gewerkschaftsbewegung geworden. In den Jahren danach mußten die Gewerk­
schaften das bloße Statttinden von Tarifverhandlungen erst erkämpfen, kein 

Streik verlid ohne schlichtende Interventionsversuche von Landesregierungen. 

Außer durch Arbeitsmarktbedingungen war die Gewerkschaftsbewegung 
geschwächt dun:h unkoordiniert-widersprüchlil:he regionale Streikstrate­
gien . .Jl 

Der Beschluß des GS des BAG vom 28. [. 1955 - in dem das Gericht den 
Arbeitskampf für unerwünscht (wenn auch erlaubt) und die Aussperrung für 
zulässig erklärte - fiel zwar i·n das Spitzenjahr des zweiten Zyklus, aber die 
Arbeitslosenquote lag damals noch bei 5,6%, der Druck der industriellen Reser­
vearmee war also noch hoch, vom zyklenbedingten Sl:hwanken des sozialen 
Kräfteverhälenisses konnte noch keine Rede sein. Zudem hatten unmittelbar 
zuvor - aus bürgerlicher Sicht - .,gefährliche~ Streikaktionen stattgefunden, 
deren Ausweitung zu unterdrücken das soziale Kräfteverhältnis zuließ: der 
bayrische Metallarbeiterstreik vom August 1954 - in dessen Verlauf es zu 
Zusammenstögen mit Streikbrechern und der Polizei gekommen war - und 
(wohl nicht mehr relevant für die BAG-Entscheldung, wohl aber für deren 
Aufnahme in der Offentlichkeit) dio:: spontanen Streiks im Montanbereich Mitte 

., Ein Grund für das Scheitern Jes IG I-.Ictall-Slreik, In Bayern im Sommer 19!4 war u. a., daß in 
den übr,!;en BeZirken Jer ~lclallinJustrle noch während Jer Vorbereitung und Durchführung Jes 
B~"ern-Slreiks kampnose Tarifabschlüsse ,·on Jer Ge,,·erkschaft akzeptiert wurden. vgl. Insmut 
für SozlJllorschung a. J. 0., Kap. VI, l . l (Fallstudie .Metalbrbelterstreik In Bayern 1914')' 
Es wIrIl hIer "',e Im folgenden häufi~ auf das reIChhaltige Matenal Ja GewerkschaitsstuJie des 
II"S zurück~"grifien. 

17 
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18 Januar 1955, die der Ankündigung des Stahlindustriellen Reusch folgten, sich 
für den Fortfall der Montan-Mitbestimmung einzusetzen. Die bedrohlich »un­
verfaßten« Aktionen machten die Notwendigkeit disziplinierender Staatsein­

griffe deu dich. 
Im Krisenjahr 1958 wurde die IG Metall wegen des schleswig-flOlsteinschen 
Streiks verurteilt. Dieser 16wöchige Streik in den Abschwungjahren 1956 (dem 
Jahr, wo die KPD verboten wurde) und 1957 hatte den Durchbruch zur gesetz­

lichen Absicherung der Lohnfortzahlung für Arbeiter im Krankheitsfall im 

Gesetz vom 26.6.1957 erzielt. Sein Erfolg mag teilweise ein Wahlgeschenk der 
CDU angesichts heraufKommender ökonomischer Instabilität gewesen sein -
ein Geschenk, für das das BAG (nach dem aosoluten Wahlsieg der CDU am 

1 5. 9· 1 9 57) im Krisenjahr 1958 risikol os Tri bu t verlangen konnte. 
Ins nächste Krisenjahr 1963 fiel das Verbot des "wilden« Streiks und die 
Indienstnahme der Gewerkschaften als Ordnungs faktor. Dies war das Jahr -
nachdem um 1960 die relative Vollbeschäftigung erreicht worden war - des 
erstmaligen Wiederansteigens der Arbeitslosenquote seit 1950 und der ersten 
Flächenaussperrung (Metallindustrie in Baden-Württemberg). Das Verbot des 
wilden Streiks - das auch schon vorher der Logik der Arbeitsrechtsprechung 
entsprach~2 - entsprach der Entwicklung der sozialen Kräfteverhältnisse 

insofern, als sich seit Ende der 50er Jahre die tarifpolitiscne Willens bildung auf 
die Gewerkschaftsspitzen zentralisiert hatte, die Streikaktivität bloßen Lohn­
verhandlungen gewichen und für Basisaktivitäten kem Raum mehr "'·ar. 

Allerdings war 1963 auch - wie oben in 11. gezeigt - das Jahr des Kanzlerwech­
sels, erster systematischer Versuche antizyklischer Wirtschaftspolitik und des 

sich abzeichnenden Wandels von der Politik der Konfrontation zu der der Integra­
tIOn der Gewerkschaften In eine staatliche Einkommenspolitik43 . Das BAG­
Urteil folgte noch eindeutig (und ungleichzeitig zur wirtschaftspolitischen Ent­

wicklung) der Konfrontationslogik und setzte sich in Widerspruch zur Integra­
tionslogik. Ahnlich verhielt es sich beim Verbot der Massenänderungskündi­

gung im Krisenjahr 1966 - faktisch einer Konsequenz aus dem Verbot des 
wilden Streiks. 

<2 Anläßlich eines spontanen Streiks in einer Weberei im Frühjahr 1955 hatte der I. Senat des BAG 
(Urt. v. z 5. 7· 1957 - AP Nr. 3 zu § 6 15 BGB Betriebsrisiko) beretts den. wilden. Streik als ·'·on 
der Rechtsordnung gemißbilligt. beZeIchnet. Damals fehlte - da die Gewerkschaften noch mcht 
so recht als Ordnungsfaktoren taugten - allerdings noch die zündende Begründun!; für dieses 
Verdikt. Das BAG war SIch nicht zu schade. als einZIgen Begründung5Yersuch ~uf den damaligen 
§ 49 Abs. 2 Satz 3 BetrVG zu verweIlen, der lautete: .Arbemkämpfe tariffähIger ParteIen werden 
h,erdurch (d. I. ArbeItskampfverbot ZWISchen Betneb5r~t und Arbeitgeber) mcht berührt.· 

'l Laut Otto Schlecht wurden 1963 und 1964 .in einem ArbeItskreIS von Beamten des Bunde'wIrt­
schaftsministeriums und Vertretern der Gewerkschaften Grundsätze für eIne Einkommenlpolilik 
In der ~arktwirtschaft entWIckelt. Diese - intern gebliebenen - Grundlät7.e mündeten In den insti­
tutionellen Vorschlag, auf der Grundlage "on volkSWIrtschaftlichen Gesamtrechnun~en und 
Vorausschauen regelmäßig Gespräche zwischen den "'Irtsch~ftspolitlSch verantwortlichen Instan­
zen und den OrganISationen des WIrtschaftlichen und SOZIalen Lebens zu führen. In diesem 
SOZIalen Dialog sollten die gesamtwIrtschaftlichen Zusammenhänge eInkommenspolitIscher Ent­
scheIdungen transparent gemacht und "ersucht werden, mcht nur die EntscheIdungen des Staates. 
sondern auch dieJemgen der autonomen Gruppen auf freIwilliger B~S1S an den gesamtwIrtschaftli­
chen Zielen zu OrIentieren und In einen WIrtschaftspolitISchen Gesamtrahmen eInzupassen. Dieser 
erst~ amtliche Schritt 1St nach hoffnun~S\'ollen Ans:itzen ~uf .Expertenebene. politISch Im Sande 
verbufen .• zlt. nac;, Ge"'erkschaf!SStudie a. a. 0 .. Kap. 11. 3.2. Unterabschmtt .Gc,,·erkschaften 
und Unternehmer •. Die EXistenz und das Scheitern dieser Vorform der Konzertierten .. \k!lon 
zel~en - wie auch die Gleich>el!lgkelt von Verhandlun!:en ~uf SpItzenebene und Streik und 
Aussperrung an der BaSIS In Baden- Württemberg 1963 - den Widersprüchlichen Sch"'ebezustand 
In den KlassenauseInandersetzungen des KrisenJ~hres 1963 an. 
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b) SAG-Rechtsprechung und Krise 1966 / 67 

Die LeitentscheIdungen um die Krise 1966/ 67 enthalten gegenüber den bisher 
Genannten etwas Neues. Die früheren Urteile waren Maßnahmen der allge­
meinen Srreikt!lns~hränkung, aus dem sozialen Kräfteverhältnis erklärlich. aber 
ohne spezifizit!rt.: Zielrichtung. Die uneingeschränkte Zentralisierung des 
Arbeitskampfs (1963) bereitete demgegenüber bereits vor. die Gewerkschafts­
spitzen zu Adressaten der Erfordernisse stntlicher Einkommenspolitik zu 
machen. UnmweLbare Funktion von Einkommenspolitik war jedoch das fast 
gle!~hzeitige Verbot von Effektiv- und Differenzierungsklausel am Ende der 

Rezession. 
Seit Ende da fünfziger Jahre - nach dem fast vollständigen Abbau der Arbeits­
losigkeit und bei sich abzeichnender ArbeitSkdfteknappheit - hatte sich die 

Lohndrift (d. i. die Differenz zwischen Effektiv- und Tariflöhnen) stark vergrö­
ßert (in den 50er Jahren hatte die jährliche Bruttolohndrift 0.9% betragen. 
zwischen 1960 und 1970 betrug sie 2.1 %).1970 betrug die Drift in der M.:tall­
verarbeitenden und der Chemischen Industrie über 20%.H Zugleich unter­
schritt der gewerkschaftliche Organisationsgrad - dun:h Zenrralisierung und 
Streiklosigkeit mitbedingt - die 30%-Grenze. übertarifliche Leistungen sind 
eine konjunkturabhängige Manövriermasse für die Kapitalseite, weil sie tarif­
lich nicht abgesichert und allein Vereinbarungen zwischen Betriebsräten und 
Gesch äftsleirung unterworfen sind. Effekti v klauseln - vor allem Effekti vgaran­
lIeklauseln. :lber in gewissem Umfang auch begrenzce Effekti vklauseln - sollten 
(ähnlich wie es im Rahmen der betriebsnahen Tarifpolitik durch das Zusam­
menwirken von Offnungsklauseln und Zusatzfirmenrarifverträgen angezielt 

wurde) die bisherigen übertariflichen Leistungen ersrreikbar und krisenfest 

machen. Das Verbot erst der positiven. dann auch der sog .• negativen« Effek­
tivklause1 4S wertete praktisch die Stellung der Betriebsräte gegenüber der 
Gewerkschaft :luf und bewahrte damit dem Kapital seine Manövriermasse. 
Zugleich behinderten das Verbot der Effektiv- und der Differenzierungsklausel 

den Mitgliederzuwachs der Gewerkschaften. indem es die Erfolge gewerk­

schaftlicher Praxis zu unterlaufen (Effektivklauselverbot) bzw. von der Mit­
gliedschaft in der Organisation abzulösen versuchte (Mitgliedschaft und materiel­
len Vorteil zu koppeln. ist der Sinn von Differenzierungsklauseln46). 

Der Schwenk in der Rechtsprechung zur Effektivklausel und die Leitentschei­
dung zur Differenzierungsklausel haben also einen nachvollziehbaren einkom­
menspolitischen Sinn. Aus diesem erklärt sich auch der gegenwärtig anstehende 
Streit um die Zulässigkeit tariflicher Offnungsklauseln für Zusatzfirmentarif­
verträge47 • Denn auch hier geht es faktisch um die Erstreikbarkcit und 

u An~aben nach G<werkschaftsstudie a. :l. 0 ., Kap. V, I. Exkurs über die Lohndrift. 
H über eine '''g.lttv , EHeku vklauscl (also eIne Klausel. die du«h d,,, G,boc der Anrtclmung überea­

rillicher Bestlnd«ile des Lohnes auf die THiflohncrh;jhung den Abstand ZWISchen Tarif- und 
Eiieknvlohn verrIngern soll) entschied derselbe~. Senat am 18. S. 1971 (AP Nr. 8 zu § ~ TVG 
Effekuvklausel) . Eine solche K.lausel war Im Gehaltstarifvererag für die Metallindustrre 
Schkswl~-Holstelns von 1968 enthalten. Das SAG verwarf die Klausel wegen Verstol~s gegen 
J,S .GÜIlSCIgkeICspnnzlp. ( = "vn der Taritbindullg darf nur ""gunsten des Arbeitnehmers abge­
w,,:hen werden. § 4 Abs. l TVG) und SIcherte damIt gewISsermallen auch an dieser zweIten Front 
Jas Bestehen Jer konlunkturabh:inglgen .Lohndrift. gegen die Vorstöße der Gewerkschaften ab . 

•• Differenzl<cungskL.usdn SInd gewerkschaftspoliCIsch zweifelhaft. weil SIe die Gewerkschaft mcht 
durch e,ne ausgeWIesene Inter"ssenpolitik sondern auf aJmInistratlvem Wege attraktiv machen 
wollen. Sie wurJen meISt In Jen sozlalparener"hafclich OrIentierten Gewerks"haiten wIe GTB 
(um Ji"se geht es luch In Fall(7)) oder BSE angestrebt, gewISsermaßen um eIn GegengewIcht 
beben Jie ungünstJ~en ProduktIons-. Kommunikanons- und OrgamsatlOnsbedingungen ,n diesen 
inJu:HrtcbercH:::h.:n zu errel~hC'n. 

" An Jer fra!>e Jer OHnungsklausel WIrJ luf der JUrIStISchen Ebene das Schicksal der .betrlebs-
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20 Krisenfestigkeit bisher übertariflicher Leistungen, ein gewerkschaftspolitisches 
Ziel also, das das BAG in den Jahren 1967 und 1968 (nicht wörtlich. aber 

faktisch) verworfen hatte. 

c) Widersprüche in der SystemstabilisIerung 
Das Zusammentreffen von Krisenjahren und Leitentscheidungen des BAG läßt 
sich doppelt interpretieren: einmal so, daß in solchen Jahren das soziale und 
politische Kräfteverhältnis zuungunsten der Lohnabhängigen verschoben und 
die Entscheidungen so leichter gesellschaftlich durchsetzbar waren; zum ande­

ren so, daß die Arbeitsrechtsprechung ihre Repressivkraft gerade auf solche 
Krisensituationen ausrichtete (und zur Unterdrückung von Systemkrisen :lUS­

richten mußte). Tatsächlich fielen nicht nur die Entscheidungen in solche 
Krisenperioden, sondern auch die meisten der darin entschiedenen Arbeitskon­
flikte (überwiegend erfolglos für die Arbeiter). Einige der durch die Leitent­
scheidungen herbeigeführten ~Rechtslagen« - etwa die Zulassung der Aussper­
rung, das Verbot "wilder« Streiks, das Verbot von Effektivklauseln - entfalten 

ihre praktische Wirkung vorwiegend, wenn nicht gar ausschließlich. in solchen 
Krisensituationen. Diese Umstände legen nahe. wenigstens für die bisherige 
westdeutsche Arbeitsrechtsprechung eine die sozialen AuswIrkungen von Kri­

sen - um der Krisenbewältigung willen - noch verschärfende Tendenz anzuneh­

men. 
Diese Annahme wird durch die Beobachtung erhärtet. daß sich wichtige Resul­
tate der Rechtsprechung in Prosperitätsperioden nicht oder nur erschwert 

durchsetzten. Das Verbot des " wiIJen« Streiks etwa hat in den Streikbewe­
gungen von 1969 und (in geringerem Umfang) 1973 faktische Geltungsein­
bußen erlitten und ist Gegenstand juristischer und politischer Debatten um 
seine Beseitigung oder Modifikation geworden~B . Ahnliches läßt sich von der 

faktischen Geltung von Effektivklauseln in Hochkonjunkturen sagen. 

Daß die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung in ökonomischen Schwächeperio­
den der Lohnabhängigen ihre repressivste Funktion entfaltete. dürfte in 
früheren Phasen des Kapitalismus vom Gesichtspunkt der Systemstabilisierung 
her widerspruchsfrei gewesen sem: denn dies fügte sich der politischen N otwen-' 

digkeit der Herrschaftssicherung genauso wie der ökonomischen "reinigenden« 

Funktion der Krise. Dies Verhältnis wurde in der westdeutschen Entwicklung 
komplizierter, weil zwar die Notwendigkeit der Herrschaftssicherung blieb 
(etwa 1967). aber das arbeitsrechtliche Instrumentarium gegenliufig zu dem 
heraufkommenden wirtschaftspolitischen Konzept wirkte, das - gleichfalls um 
(ökonomisch induzierte) Systemkrisen zu verhindern - die Abmilderrmg zykli­
scher Schwankungen anstrebte : staatliche Globalsteuerung. 

nahen Tarifpolitik. entschieden; zu Jer jUrlSlischen Diskussion darum \'gl. \VI. Däubler. Das 
Grundrechl auf Mitbestimmung. S. 4)8 fr. Die belnebsnahe Tarifpolilik ZIelt I) auf tarifliche 
Absicherung übertariflicher Leistungen 1) auf stärkere Beteiligung der GewerkschaftsmItglieder 
im betrieblichen BereICh an der Tarifpolitik: SIe zielt nocht - wie ihr oft fälschlich unterstellt "'ird 
- auf .betnebssyndikalisllSche. Pri\'ileglen. diese findet SIe VIelmehr - gerade In Großkonzemen 
von ~/achstumsindustroen wIe der Chemischen Industne - in Gestalt der t>etnebsegOlsU5chen 
Betriebsvereinbarungspolitik der Beln.bsdte (sog. betrieblicher. Nachschlag- zur Tarifrunde 
oder '1 . Lohnrunde-) bereItS vor. Daß die tarifliche Abslcherung Im Vorder;:rund des Konzepts 
der betnebsnahen Tarifpolitik steht . geht daraus hervor. Jaß die Anstöße dazu In den Abschwun~· 
j.hren '954 (Artikel," GC"'erkschaftsz<I!ungen) unJ 1958 (5. ord. Ge"·crk,,h.ft<l'~ Jer IG 
~letall) unter HinweIS eInerseIlS ,uf die zunehmenJe Lohndrift. anJererselts auf die Dc,ondcre 
Gef;;hrdung übertarifl icher LeIStungen '" r\bsch"'un~perloden gegeben wurden: "gl. Ge",crk· 
schaftsstudie a. a. 0 .• Kap. IV, 4 . 

.. :-<achwelSe bei T. Blanke. FunktlonswanJel Jes Streiks Im Spiitkapualismus. Ffm. 1971. S. 17 I ff. 
insb. Fn . 295. 
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Dieser Widerspruch wurde ber\!its erwähnt, als es um die der Kontrontatlons­

logik folgenden Urteile des BAG von 1963 ging. Noch deutlicher wird er, wenn 

man das Verhilwis der Urteile von 1967 und 1968 zur frage von Effektiv- und 

DifferenzIerungsklausel einerseits und der staatlichen Einkommenspolitik nach 

dem StabG andererseits betrachtet. Die Urteile nahmen - pointiert gesprochen 

- in der Krise weg, was die Hochkonjunktur zu verhindern nicht gestattete, und 

sie schwächten die Rekrutlerungsbasis der Gewerkschaften. Genau diese 
Rekrutierungsbasis war aber Voraussetzung für den Erfolg des sozialdemokrati­
schen Typs von Einkommenspolitik, der dem Grundmuster der -moral persua­

sion« und der "freiwilligen Unterordnung unter die gesamtwirtschaftliche Ver­

nuntt·, folgte. Denn diese konnte nur unter einer doppelten Voraussetzung 
gelingen, der Kooperationsbereitschaft der Gewerkschaftsspitzen und der Fol­

gebereitschaft der Lohnabhängigen gegenüber der offiziellen Gc!werkschafts­

politik, wobei Voraussetzung dieser Folgebereitschaft sicherlich ein relati v InS 

Gewicht fallender Organisationsgrad und eine deutliche Attraktivitit gewerk­

schaftlicher Politik ist. 

Theoretisch betrachtet könnte nur eine »antizyklische« Arbeitsrechtsprechung 
solche Widersprüche zur Wirtschaftspolitik vermeiden. Eine solche - einmal 

unterstellt, sie wäre überhaupt möglich - würde jedoch eInen erneuten Wider­

spruch hervorbringen: den Widerspruch zwischen einkommenspolitIscher Sta­

bilisierungsfunktion und der repressiven Herrschaftsfunktion. die der arbeits­

gerichtlichen Rechtsprechung gerade in Krisensituationen politische Diszipli­

nterung abverlangt. Der zuletzt genannte Widerspruch entspncht dem Wider­

spruch zwischen den mit dem Stabilitätsgesetz und mit den Notstandsge­
setzen verfolgten Stabilisierungsstrategien (s. o . II, 5.). 
Immerhin bss<!O SIch die der Rezession von 1966/ 67 nachfolgenden Beschlüsse 

.Streik und Aussperrung II« als Versuch solcher dem Zyklus entgegengerich­

teter Rechtsprechung interpretieren. Aussperrungen wird es eher in 
Abschwung- und Krisenjahren als in Jahren der Hochkonjunktur geben - wIe 

die Flichen:tussperrungen in der Met:tllindustrie 196) und 1971 (übrigens auch 
die CroupIers-Aussperrung im Fall (9)) -; sie verschärfen noch den konjunktu­
rellen Druck einer industriellen Reservearmee; demgegenüber würde ihre Ein­

schränkung - erst recht ihr Verbot - die soziale Krisenauswirkung abschwä­

chen. Wenigstens der Vorlage beschluß des I. Senats des BAG vom Nach­

Krisenjahr 1963 war von einer solchen Tendenz geprägt. Sicher darf man eine 
solche Tc!ndenzveränderung nicht ökonomistisch auf eine Veränderung in den 

Formen der Systemstabilisierung reduzieren; aber in ihr dürfte sich niederge­

schlagen haben, daß die Legitimations- und Integrationskraft der neuen staatli­

chen Einkommenspolitik weithin vom Glauben an (und Anspruch auf) die 

Vermeidbarkeit ökonomischer und sozialer Krisen abhing. Der·Große Senat hat 

die Tendenzveränderung - über 21/dahre späterl 9 - im Abschwungjahr [97 [ nur 

partiell mitvollzogen. Aber er setzte damit die Rechtsprechung des BAG schär­

feren Angriffen als je zu vor in der Geschichte des Gerichts aus und rief - vor 
allem bei den Gewerkschaften (was bislang keineswegs selbstverständlich 

war)50. aber au.:h in Teilen der Offentlichkeit - Forderungen hervor, die dieje-

.. Es iSt zum,nclest auffillig. daß der GS se,ne Entsche,dung. Jie hinter dem Wunsch des I . SenaIS 
zurüd,blicb. lm Encle JeS Zyklus iillte (wihronJ ihm ,m Fall (7) ,n cler Fra~e cler Differenz,e­
rungskilusr:l Seit dem Vorla~ebes.:hlull 9 Monate ~cnügten und lui cliese We,se die Entsche,dun~ 
nod, '01 Kmenllhr 1967 tid). Hltte cler GS so s.:hnell encs.:hleden wIe nach clem Vorlagebes.:hlull 
von '967 . clann wire die .\ussperrungs-Encsch<lclung un~eiihr In die Z<le der Sep«mber-Streiks 
""n ,y69 ~eiljjen. Ob dergleIChen In clen vorbewußten Zeltplan von Rlchtern e,ngehe? 

'0 Es .ab ,m Gdolge des Beschlusses cles GS cles !lAG ,'om 10. 4. 71 uhlrel.:he AnerJge auf DGß-

21 
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JJ nigen des l. Senats von 1968 weit überstiegen. Nicht zuletzt das ist ein 
Ausdruck der Widersprüchlichkeit dieser Rechtsprechung. 

d) LegltimatlOnsknse des Richterrechts des BAG 
Wir meinen dargelegt zu haben, daß sich in den Leitentscheidungen des BAG 
das politische und soziale Kräfteverhältnis der jeweiligen Periode - wesentlich 
bestimmt durch den Krisenzyklus und dessen langfristige Tendenz - niederge­
schlagen hat. Dieser Zusammt'nhang ist bisher - von wenigen Ausnahmen abge­

sehen51 - verborgen geblieben. Von gewerkschaftsfreundlicher Seite wurde 
zwar der BAG-Rechtsprechung stets mIt Skepsis und Ablehnung begegnet; die 
Kritik blieb jedoch meist normativ auf Jt:mokratische Postulate bezogen und 
ließ eine nähere historische und funktionelle Situierung der kritisierten Urteile 
vermissen . Wir wollen jetzt begründen, daß wir das für eine Folge der spezifi­
schen westdeutschen Arbeitsrechtsentwicklung halten, die - als rrchterrechtli­
che - von der Ambivalenz zwischen Einzelfallentscheidung und Rechtsfortbil­

dung geprägt wurde. 
Während in den ersten Jahren der B.RD geplante oder durchgesetzte Gesc{zr:s­

veränderungen noch ungebrochener Ausdruck der gesellschaftlichen Kräft~\"er­
hältnisse waren (wie man gerade am unterschiedlichen Ausgang der AuseInan­
dersetzungen um das Mitbestimmungsgesetz von 1951 und das Betriebsverfas­
sungsgesetz von 1952 ablesen kann)52, war keiner der später vom BAG 
entschiedenen Konflikte mehr direkter Ausdruck des sozialen Kräfteverhältnis­

ses. Wir haben, um diese Behauptung belegen zu können, oben die vom BAG 
entschiedenen Fälle wiedergegeben. Mit einer Ausnahme handelt es sich bei den 
vom BAG entschiedenen Fällen um Arbeitskonflikte in Kleinbetrieben (ver­
mutlich nie mehr als 500 Beschäftigte), deren Ausmaß in keinem Verhältnis zur 

Bedeutung und Tragweite des entsprechenden Urteils stand; und beteiligt 

waren meist Gewerkschaften - wie NGG, Leder, BSE, GTB, HB V -, die nach 

Organisationsbedingungen, Größe und Politik nie zur ~Speerspitze~ der 
Gewerkschaftsbewegung gehörten. 53 

Das BAG hat jedoch immer den rechtsfortbildenden Charakter seiner Entschei­
dungen - besonders derjenigen des Großen Senats - betont. Als Rechtsfortbi 1-' 
dung sind die Entscheidungen auch fast ausnahmslos rezipiert worden - auch 
von allen Gewerkschaften, ob sie nun am Ausgangskonflikt beteiligt waren oder 
nicht; daß Urteile regelmäßig nur für die Streitbeteiligten gelten (inter partes), 
wurde von ihnen nicht reklamiert. Das Politikum an der Rechtsfortbildung 

und Einzelgewerkschaftsobene (HBV, die von dem Beschluß direkt betroffen war. und IG ~fetaJI. 
weitere Gewerkschaften folgten). die nicht nur das Verbot der Aussperrung forderten, sondern 
auch die Rechtsprechung des BAG emer grundsätzlichen gesellschlftspolitischen Kmik unterzo­
gen. Besonders deutlich wurde der Zusammenhang bel der IG ;".!eIlJI- Veranstaltung zu Streik und 
Aussperrung im September 1973. wo die auf Aussperrungsverbotsforderungen zugeschmtt<ne 
Veranstaltung unversehens - an~eslchts der erneuten spontanen StreikweJIe 1973 - zum Angriif 
gegen das undifferenzlerte Verbot des sog. -wilden- Streiks wurde. Vg!. in<!:esamt Streik und 
Aussperrung. Protokoll der wlssenschafdi,hen Veranstaltung der IG ~!etall "om I J. bIS I S. 
September 1973 in Mün,hen. h~ . v. M. Kittner. Ffm./ Köln 1974. 

" S. etwa das Referat von R. Hoffmann auf dem In der vOrigen Anm. genannten Kongreß der IG 
Metall: Protokoll S. 47 H. (71-76). 

j] Vgl. BIJ,nke u. a .. a . .1. O. (Fn. 1). Dok. 19-)J . 
" Die Ausnahme ist die EntscheIdung zum schleswig-holsteinschen Metalbrbeiterstreik \'on 

19! 6/ ! 7· Hier bestehen jedoch Schwlerl~kelten. das Urteil \'on 1918 gewissermal;en als den 
adäquaten Ausdruck des Kräfteverhlltms5es. so WIe es sich um die Jahreswende \'on 19 S 6; 57 
dargestellt hatte. zu interpreueren. Denn ,WISchen Streik und BAG-Urteil lag die ßundest'.'· 
wahl. die der CDU/ CSU erstmals eme absolute Mehrheit einbrachte und damIt natürlich d,S poli­
tISche Kdfteverhältm, erheblich beeInflußte. 
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durch das BAG war, daß das Gericht an geringfügigen KonHikten und wenig 
widerstandsfähigen Gewerkschaften Rechtsveränderungen durchsetzen konn­

te , die den Lohnabhängigen und den Gewerkschaften insgesamt galten und von 

ihnen auch weitgehend als Beschränkung ihrer Handlungsfreiheit hingenom­
men wurden. Wir unterstellen dabei nicht unbedingt ein bewußtes strategisches 

Kalkül der beteiligten Richter, aber doch die vorbewußte Ausübung einer richter­
lichc!n ~ Sdektionsmacht., einen anstehenden Kontlikt zum Gegenstand einer 

Grundsatzentscheidung zu machen oder nicht. 

Vordergründig betrachtet hatte die beschriebene Ambivalenz zwischen Einzel­

fallc!nts<.:heidung und Rechtsfortbildung nur Vorteile für die arbeitsgerichtliche 

Systemstabilisierung. Die Entscheidungen erschienen legitim dadurch, daß sie 
im konkreten Fall für schwach strukturierte Branchen - die in Krisenjahren 

besondere Anfälligkeit bewiesen (wie Nahrungs-, Bau-, Textil-, Lederindustrie) 

- galten; außadem wurden sie auffallend häufig gegenüber »kooperativen« 

Gewerkschaften gefällt, die - aufgrund ungünstiger Organisationsbedingungen 
zu sozialpartnerschaftlicher und legalistischer Politik neigend 54 - Widerstands­

fähigkeit und -bereitschaft gegen ungünstige Urteile nicht erwarten ließen. 

Die rzchterliche Rechtsfortbildung ersparte die Aktualisierung des gesell­
schaitlichen Kräfteverhältnisses in öffentlichen Debatten und Auseinander­
setzungen, die es im Fall eines Gewerkschafts- oder Streikgesetzes sicher 

gegeben hätte. Darüba hinaus entfaltete die richterrechtliche Arbeitsrechtsent­

wI<.:klung emen speZifischen Einschüchterungseffekt durch die Un vorhersehbar­
keit von Urteilen und" Rechtsfortbildungen« . 

Andererseits kann dieser Mechanismus - daß Einzelfallentscheidungen von 
Bagatellfällen allgemein binden - dann nicht mehr voll greifen, wenn sich 

Verschiebungen innerhalb des gesellschaftlichen KräfteverhältnIsses vo llzogen 

haben, ohne daß die Entscheidungspraxis sich dem anpa!k Diese Diskrepanz 
scheint sich - wie oben an den gegenwärtigen Auseinandersetzungen um das 

Verbot der Aussperrung und die Frage des »wilden. Streiks angedeutet wurde 

- in den letzten Jahren herausgebildet zu haben. Der schein bare Vorteil parla­

mentsloser Rechtsveränderung wurde hier nunmehr zum Angriffspunkt, in dem 

sich Ansatzpunkte einer Legi timationskrise der gesamten kollektivrechtlichen 

Rechtsprechung des BAG abzeichnen. Dies gibt dem Wunsch des heutigen 

BAG-Präsldenten, Prof. Gerhard Müller, nach einem Gewerkschaftsgesetz zu 

seiner Entlastung einen Sinn55 - ein Wunsch, dessen sich Prof. Hans earl 
Nipperdey zeitlebens ungestraft entschlagen konnte.56 

" Hierzu dürfte der 3ngekündigtc Teil I! der mehrÜch genannten Gewerkschaftssrudie des IfS mt( 
~Ionogr>fien über die BSE und die GTB AufSchluß bringen. 

" '-';;1. h,erzu die Meldung des Handelsbbus vom I. April t974: Miiller forderte 3nläßlich eines 
Vortr3);S vor der Rechts- und St~'UswlS,enschaftlichen Gesellsch,ft in Düsseldorf von dem 
• G~s<tz!:cber, endlich tätig zu werden .• Das H,nddsbl~tt gab wörtlich folgenden ,ufschluß ... -
.:hen Seu tzer w,eder: .Mit diesem Richterrecht SInd Wir an Jer Grenze des für Richter (nur für 
K.,chter' d. Verf.) Erträglichen ,ngebngt . • 

s. Sehr ",01 selbstbewutlter schneb Nipperdey in e,nem Aufsatz. Das Bundesarbe,tsgerocht und selOe 
Rechtsprechung, 'n der Deutschen Rochterzellung 1919, S. 1 I fr. ( 14): •... Doch der Strom der 
Zelt geht welter. die :--IeuorJnung d.s Arbellsrechts n~ch dem Kriege, die gewachsene Bedeutung 
des Arbemlebens und neue soz"le und rechtliche Ideen zwangen uns d,zu, teilweISe neue Wege 
zu gehen. Wir hJ.b~n uns bw:mühc, vorslch[lg. Jber :luch, w~nn es SC'In mu{;eC'. mutig vorw;ircs zu 
senrellen ....• G,millscheg sprach 'uso was .lern hohen Richter olfen zu bekennen Sich verbot: 
.Da Richter 1St Jer -.gentlichc Herr Jes Arbmsrechts .• (AcP 164, )88 - Zit. n,,,h A. Söllner. 
Arbeitsrecht ••. Au!l. 197., S. 'I·) 

lJ 
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